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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wieder neigt sich ein ereignisreiches Jahr dem Ende zu. Auf der großen 
Bühne der Weltpolitik werden wir Zeitzeugen beunruhigender und in 
mancherlei Hinsicht geradezu beängstigender Geschehnisse.
Ich erinnere nur an den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland und 
dessen Auswirkungen, an den Terror der extremistischen Islamisten im 
Nahen Osten und Afrika, den Terroranschlägen in Paris und den Konflikt 
zwischen Russland und der Türkei.
Militanter religiöser Fundamentalismus wird zunehmend zu einer Bedro-
hung für die ganze Welt und ist eine Kampferklärung an die Menschen-
rechte, die von der Weltgemeinschaft nicht hingenommen werden darf.
Nun ist dies zwar die „Große Politik“, die nicht vor unserer Haustür ge-
schieht, aber die Folgen mit der Aufnahme von Asylsuchenden, Flücht-
lingen und Migranten muss von Bund und Land begrenzt und von den 
Städten und Gemeinden organisatorisch umsetzbar und finanziell leistbar 
sein.
Schwierige Zeiten? Ja durchaus. Wir erleben derzeit einen Strukturwan-
del, auf den wir – die Gemeindeverwaltung, die Kommunalpolitik und 
letztlich alle Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde – schnellstmög-
lich reagieren müssen.
Unsere Gemeinde befindet sich weiter in einer angespannten Haushalts-
lage, für die letztlich nicht sie selbst, sondern durch die weitere Reduzie-
rung der Schlüsselzuweisungen durch das Land ein Haushaltsausgleich 
in den nächsten Jahren nicht möglich sein wird.
Die Aufarbeitung der Jahresabschlüsse des ehemaligen Eigenbetriebes 
„Stadtwirtschaft und Tourismus“ und der Jahresabschlüsse der ehemali-
gen selbstständigen Stadt Stolberg (Harz) 2006 bis 2010 ist abgeschlos-
sen und hat der Gemeinde zusätzliche Kosten in Höhe von ca. 72.000,00 
€ verursacht.
Für die Aufarbeitung des Scherbenhaufens Förderprogramm „Städte-
baulicher Denkmalschutz“ im Ortsteil Stadt Stolberg (Harz), sind weitere 
Kosten zum 30.10.2015 in Höhe von 262.100 € für die Aufarbeitung der 
Verwendungsnachweise und Zinsansprüche durch das Land der Gemein-
de entstanden.
In welcher Größenordnung Rückzahlungen von Fördermitteln aus dem 
Förderprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ auf Grundlage der 
Prüfberichte des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises und des 
Landesrechnungshofes wegen gravierender Verstöße der Förder- und 
Vergaberichtlinien durch den ehemaligen Sanierungsträger und den Bür-
germeister – gegenüber dem Rechtsnachfolger der ehemaligen Stadt 
Stolberg (Harz) der Gemeinde Südharz, geltend gemacht werden, kann 
zum heutigen Zeitpunkt nicht gesagt werden.
Für die komplette Aufarbeitung der Verwendungsnachweise des För-
derprogramms „Städtebaulicher Denkmalschutz“ muss die Gemeinde 
zukünftig weitere zusätzliche Verwaltungskraft und finanzielle Mittel be-
reitstellen.
Trotz der vielen zusätzlichen anfallenden Sorgen konnten auch investive 
Maßnahmen umgesetzt werden.
Das neu errichtete Feuerwehrgerätehaus konnte der Ortswehr Uftrungen 
übergeben werden. Die Gesamtkosten betragen ca. 710.000 €. Das Land 
stellte für den Neubau keine Fördermittel der Gemeinde zur Verfügung und 
somit musste die Gemeinde die komplette Finanzierung übernehmen.
Im Förderprogramm „Städtbaulicher Denkmalschutz“ wurden 1.655.600 € 
im Ortsteil Stadt Stolberg (Harz) verausgabt. Schwerpunkt der Maßnah-
men waren die Waschbergstraße, die Kirche, die private Förderung und 
vor allem das Schloss Stolberg.
Der südliche Bauabschnitt der Landesstraße L 237 im Ortsteil Rottlebero-
de wurde fertig gestellt. Für die Sanierung der Nebenanlagen – Fußweg, 
Beleuchtung, Grünanlage – wurden ca. 220.000 € verausgabt, dav. ca. 
30.000 € Eigenanteil der Gemeinde.
Die Stützmauern im Ortsteil Dietersdorf wurden saniert. Die Sanierungs-
kosten betrugen ca. 14.000 €.
Für unsere Ortsfeuerwehr Bennungen wurde ein neues Hilfelöschfahr-
zeug mit einer Gesamtsumme in Höhe von 210.000 € angeschafft. Für die 
Ortswehr Roßla steht der neue Einsatzleiterwagen in Höhe von 97.000 € 
kurz vor der Lieferung.

Die Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen wurde weiter erneuert. Aber 
auch unser Roland im Ortsteil Questenberg konnte in die Hände eines 
Restaurators gelegt werden. Die Restauration wird ca. 20.000 € kosten.
Für die Aufstellung der Überdachung des Rolands wurden aus dem Zu-
kunftsfonds des Landkreises weitere 24.000 € bereitgestellt.
Die Sanierung der Trauerhalle und des Friedhofes im Orsteil Dittichenro-
de konnten durch eine großzügige Spende einer edlen Spenderin fertig 
gestellt werden.
Ich möchte auch in diesem Jahr das Weihnachtsfest und den Jahres-
wechsel zum Anlass nehmen, um all denen zu danken, die auch 2015 
daran mitgearbeitet haben, unsere Gemeinde lebens- und vor allem lie-
benswert zu erhalten.
Mein besonderer Dank geht auch heute an die Industrie, die Bauern, die 
Forstleute, die Dienstleister, die Klein- und Familienunternehmen und 
Handwerker, die Arbeitsplätze geschaffen haben und jeden Tag in der so-
zialen Marktwirtschaft kämpfen müssen.
Mein Dank geht an das Familienunternehmen Knauf Deutsche Gipswerke 
KG mit der Entscheidung ein neues Faserplattenwerk im Ortsteil Rott-
leberode zu errichten, dem Unternehmen BARO Lagerhaus GmbH & Co 
KG mit der Erweiterung der Siloanlagen im Ortsteil Roßla, der Agrarge-
nossenschaft mit dem Bau der modernen Stallanlage und einem com-
putergesteuerten Melkzentrum im Ortsteil Uftrungen, dem Unternehmen 
Alois Meier GmbH & Co KG mit dem Erweiterungsbau der Roßpassage im 
Ortsteil Roßla, dem Wirtschafts- und Finanzberater Harald Oster mit der 
Errichtung eines Seniorenzentrums im Ortsteil Breitungen und natürlich 
allen Kleininvestoren.
Mit ihren Investitionen schaffen sie nicht nur weitere so dringend be-
nötigte Arbeitsplätze bzw. stabilisieren ihr Unternehmen, sondern diese 
Investitionen wirken sich positiv auf die Entwicklung der Gemeinde aus.
Auch der Schuldenstand der Gemeinde konnte unter dem Förderpro-
gramm STARK II von 7.870.900 € zum 01.01.2010 auf voraussichtlich 
5.430.700,00 € zum 31.12.2015 weiter abgesenkt werden.
Einen besonderen Dank an alle Förderer und Sponsoren, die unsere 
Grundschulen und Kindereinrichtungen unterstützen.
Für die ehrenamtliche Vereinsarbeit aller Vereine in unserer Gemeinde 
meinen herzlichsten Dank. Sie festigen unser Gemeinleben und das ohne 
soziale Unterschiede.
Für die geleistete Arbeit möchte ich Danke sagen unseren Erzieherinnen 
und Erziehern der Kindereinrichtungen, unserem Bauhof der alle Arbeiten 
in den Ortsteilen umsetzt, sei es am Tag oder in der Nacht, unseren Hilfs-
kräften und der gesamten Verwaltung.
Sie haben alle Großartiges geleistet.
Ein ganz besonderer Dank geht an unsere Kameradinnen und Kameraden 
der Freiwilligen Feuerwehr, unsere Ortswehrleiter und der Gemeinde-
wehrleitung. Wir besitzen durch die ehrenamtliche Arbeit eine schlagkräf-
tige Wehr für die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger. Aber auch 
ihr Mitwirken bei dem Bau oder der Sanierung der Feuerwehrgerätehäu-
ser und ihre Unterstützung des Vereinslebens in unserer Gemeinde zollt 
ihnen Anerkennung und Respekt.
In diesem Jahr möchte ich die Gelegenheit wahrnehmen unseren Ge-
meindewehrleiter, Frank Reinhardt, für seine weit über das normale Maß 
hinausgehende ehrenamtliche Feuerwehrarbeit in seiner Freizeit und sei-
nem Urlaub zu danken und das mit hoher Fachkompetenz.
Herzlichen Dank unseren Ortschaftsräten, Ortsbürgermeistern und dem 
Gemeinderat für ihre ehrenamtliche Arbeit und ihre Unterstützung aller 
Aufgaben unserer Gemeinde.
Sie haben alle weiter an unserem Haus gebaut, mit dem wir uns identi-
fizieren und das uns so am Herzen liegt. An unserem Haus „Gemeinde 
Südharz“!

Ihnen allen wünsche ich besinnliche Weihnachten, einen guten Jahres-
wechsel und ein friedliches, erfolgreiches neues Jahr, vor allem Gesund-
heit und Gottes Segen.

Ihr Bürgermeister
Ralf Rettig

Grußwort des Bürgermeisters zum Jahreswechsel
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Satzung über die Straßenreinigung und den 
Winterdienst der Gemeinde Südharz

(Straßenreinigungssatzung)

Aufgrund der §§ 5, 8 und 45 des Kommunalverfassungsge-
setzes (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) und 
der §§ 47 Abs. 1 , 2 und § 50 Abs. 1 Nr. 3, 4 und 5 des Stra-
ßengesetztes für das Land Sachsen - Anhalt (StrG-LSA) vom 
06. Juli 1993 (GVBl. LSA S. 334), zuletzt geändert durch das 
Gesetz vom 17. Dezember 2014 (GVBl. LSA S. 522, 523) hat 
der Gemeinderat der Gemeinde Südharz in seiner Sitzung am 
25.11.2015 folgende Satzung beschlossen:

I. Allgemeine Bestimmungen 
§ 1 
Übertragung der Reinigungspflicht

(1) Die Verpflichtung zur Reinigung der öffentlichen Straßen 
nach § 47 Abs. 1 und 2 StrG-LSA (Gemeindestraßen) wird nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen auf die Eigentümer und 
Besitzer der durch öffentliche Straßen erschlossenen, bebauten 
und unbebauten Grundstücke übertragen.
(2) Der Gemeinde verbleibt die Verpflichtung zur Reinigung für 
die Fahrbahn, der Überwege, der Straßenrinnen und Einflussöff-
nungen der Straßenkanäle der in Anlage II aufgeführten Straßen 
(Landes-, Kreistraßen - Straßenabschnitte).
(3) Soweit die Gemeinde nach Abs. 2 verpflichtet bleibt, übt sie 
die Reinigungspflicht als öffentlich-rechtliche Aufgabe aus.

§ 2 
Gegenstand der Reinigung

(1) Zu reinigen sind:
a)  innerhalb der geschlossenen Ortslage alle öffentlichen Stra-

ßen (§ 47 Abs. 1 StrG-LSA) nach Anlage I.
b)  außerhalb der geschlossenen Ortslage die in Anlage III auf-

geführten öffentlichen Straßen/ Straßenabschnitte, an die 
bebauten Grundstücke angrenzen. (§ 50 Abs.1 Ziff. 4 StrG-
LSA).

(2) Die Reinigungspflicht erstreckt sich auf:
a) die Fahrbahnen einschließlich Radwege und Standspuren,
b) die Parkplätze,
c) die Straßenrinnen, die Einflussöffnungen der Straßenkanäle
d) die Gehwege und Schrammborde,
e) die Randstreifen, Böschungen, Stützmauern,
f) die Überwege,
(3) Gehwege im Sinne dieser Satzung sind die für den Fuß-
gängerverkehr ausdrücklich bestimmten und äußerlich von der 
Fahrbahn abgegrenzten Teile der Straßen, ohne Rücksicht auf 
ihren Ausbauzustand und die Breite der Straße (z.B. Bürgerstei-
ge, unbefestigte Gehwege, Seitenstreifen), die gemeinsamen 
Geh- und Radwege (VZ 240, 239 mit ZZ 1022-10) sowie räumlich 
von einer Fahrbahn getrennte selbständige Fußwege. Soweit in 
Fußgängerzonen (Zeichen 242 StVO) und in verkehrsberuhig-
ten Bereichen (Zeichen 325 StVO)Gehwege nicht vorhanden 
sind, gilt als Gehweg ein Streifen von 1,5 m Breite entlang der 
Grundstücksgrenze. Sicherheitsstreifen bis 0,5 m, sogenannte 
Schrammborde, sind keine Gehwege im Sinne dieser Satzung.

(4) Überwege sind solche besonders gekennzeichneten Überwe-
ge für den Fußgängerverkehr sowie die Überwege an Straßen-
kreuzungen und Einmündungen in Verlängerung der Gehwege.

§ 3 
Verpflichtete

(1) Verpflichtete im Sinne dieser Satzung für die im § 1 bezeich-
neten Grundstücke sind die Eigentümer, Erbbauberechtigte, 
Wohnungseigentümer, Nießbraucher nach § 1030 ff BGB, Woh-
nungsberechtigte nach § 1093 BGB sowie sonstige zur Nutzung 
des Grundstücks dinglich Berechtigte, denen, abgesehen von 
der oben erwähnten Wohnungsberechtigung, nicht nur eine 
Grunddienstbarkeit oder eine beschränkt persönliche Dienst-
barkeit zusteht.
(2) Verpflichtete sind auch Personen, die das Grundstück gebrau-
chen, wenn sie die durch diese Satzung begründeten Verpflichtun-
gen vertraglich übernommen haben und wenn dazu die Gemeinde 
ihre jederzeit frei widerrufliche Genehmigung erteilt hat.
(3) Haben die nach den Absätzen 1 und 2 Verpflichteten einen Drit-
ten mit der Erfüllung der ihnen durch diese Satzung auferlegten 
Verpflichtungen betraut, so haben sie in geeigneter Weise Vorsorge 
zu treffen, dass der Dritte diese Verpflichtungen ordnungsgemäß er-
füllt. Name und Anschrift des Dritten sind der Gemeinde umgehend 
mitzuteilen, wenn die nach den Absätzen 1 und 2 Verpflichteten das 
Grundstück nicht oder nur unwesentlich selbst nutzen.
(4) Liegen mehrere Grundstücke hintereinander zur erschließen-
den Straße, so bilden das an die Straße angrenzende Grund-
stück (Kopfgrundstück) und die dahinterliegenden Grundstü-
cke (Hinterliegergrundstücke) eine Straßenreinigungs- und 
Winterdiensteinheit. Hinterliegergrundstücke sind jedoch nur 
solche Grundstücke, die nicht selbst an eine öffentliche Stra-
ße oder einen öffentlichen Weg angrenzen. Die Verpflichteten 
der zur Straßenreinigungseinheit gehörenden Grundstücke sind 
abwechselnd reinigungs- und winterdienstpflichtig. Die Reini-
gungspflicht wechselt von Woche zu Woche, beginnend beim 
Eigentümer oder Besitzer des Kopfgrundstücks und fortfahrend 
in der Reihenfolge der Hinterlieger. Sollte keine dieser Regelun-
gen zutreffen, so legt die Gemeinde auf Antrag die Reihenfolge 
der Verpflichteten und den Straßenabschnitt fest.
(5) Vereinbaren mehrere Verpflichtete eine von dieser Satzung 
abweichende Ausführung der Reinigung und des Winterdiens-
tes, so ist diese Vereinbarung der Gemeinde zu Beginn eines 
jeden Jahres schriftlich mitzuteilen.

§ 4 
Umfang der Reinigungspflicht

Die Reinigung umfasst:
a) die allgemeine Straßenreinigung (§§ 5 bis 8)
b) den Winterdienst (§§ 9 und 10)

II. Allgemeine Straßenreinigung 
§ 5 
Umfang der allgemeinen Straßenreinigung

(1) Die ausgebauten Straßen (Straßenabschnitte, Straßenteile) 
sind regelmäßig so zu reinigen, dass eine Störung der öffentli-
chen Ordnung und Sicherheit, insbesondere eine Gesundheits-
gefährdung, infolge von Verunreinigung der Straße aus ihrer 
Benutzung oder durch Witterungseinbrüche vermieden oder 
beseitigt wird. Ausgebaut im Sinne dieser Satzung sind Stra-
ßen (Straßenabschnitte, Straßenteile), wenn sie mit einer festen 
Decke (Asphalt, Beton, Pflaster, Platten, Teer oder einem in ihrer 
Wirkung ähnlichen Material) versehen sind.
(2) Bei nicht ausgebauten Straßen (Straßenabschnitte, Straßen-
teile) oder Straßen mit wassergebundener Decke umfasst die 
Reinigung nur das Beseitigen von Fremdkörpern, groben Verun-
reinigungen, Laub, Schlamm oder ähnlichem.
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(3) Bei der Reinigung sind Geräte zu verwenden, die die Straße 
nicht beschädigen.
(4) Der Straßenkehricht ist sofort zu beseitigen. Er darf weder 
Nachbarn, noch Straßensinkkästen, sonstigen Entwässerungs-
anlagen, offenen Abwassergräben oder öffentlich unterhaltenen 
Anlagen (z. B. Gruben, Gewässer usw.) zugeführt werden.

§ 6 
Reinigungsfläche

(1) Die zu reinigende Fläche erstreckt sich vom Grundstück aus 
in der Breite, in der es zu einer oder mehreren Straßen hin liegt, 
bis zur Mitte der Straße. Bei Eckgrundstücken vergrößert sich 
die Reinigungsfläche bis zum Schnittpunkt der Straßenmitten.
(2) Hat die Straße vor einem Grundstück eine durch Mittelstrei-
fen oder ähnliche Einrichtung getrennte Fahrbahn, so hat der 
Verpflichtete die gesamte Breite der seinem Grundstück zuge-
kehrten Fahrbahn zu reinigen.

§ 7 
Reinigungszeiten

(1) Soweit nicht besondere Umstände (plötzlich oder den nor-
malen Rahmen übersteigende Verschmutzungen) ein sofortiges 
Reinigen erforderlich machen, sind die Straßen durch die nach 
§ 3 Verpflichteten wöchentlich, jedoch bis zum Tage vor einem 
Sonntag oder einem gesetzlichen Feiertag bis 19:00 Uhr zu rei-
nigen.
(2) Darüber hinaus kann die Gemeinde bestimmen, dass in be-
sonderen Fällen (Veranstaltungen, Volks- und Heimatfeste, Um-
züge und ähnliches) einzelne Straßen zusätzlich gereinigt wer-
den müssen. Derartige Verpflichtungen sind öffentlich bekannt 
zu machen.
(3) Die Reinigungspflicht des Verursachers nach § 17 Abs. 1 des 
StrG-LSA bleibt unberührt.

§ 8 
Freihalten der Vorrichtungen für die Entwässerung 
und für die Brandbekämpfung

Oberirdische, der Entwässerung oder der Brandbekämpfung 
dienende Vorrichtungen müssen jederzeit von allem Unrat oder 
den Wasserabfluss störenden Gegenständen, auch von Schnee 
und Eis, freigehalten werden.

III. Winterdienst 
§ 9 
Schneeräumung

(1) Neben der allgemeinen Straßenreinigungspflicht haben die 
Verpflichteten bei Schneefall die Gehwege und Zugänge zu 
Überwegen vor ihren Grundstücken in einer solchen Breite von 
Schnee zu räumen und erforderlichenfalls abzustumpfen, dass 
der Verkehr nicht mehr als unvermeidbar beeinträchtigt wird.
Bei Straßen mit einseitigem Gehweg sind sowohl die Eigentü-
mer oder Besitzer der auf der Gehwegseite befindlichen bebau-
ten Wohngrundstücke als auch die Eigentümer oder Besitzer der 
auf der gegenüberliegenden Seite befindlichen bebauten Wohn-
grundstücke zum Winterdienst auf diesem Gehweg verpflichtet. 
In Jahren mit gerader Endziffer sind die Eigentümer oder Besit-
zer der auf der Gehwegseite befindlichen Grundstücke, in Jah-
ren mit ungerader Endziffer die Eigentümer oder Besitzer der auf 
der gegenüberliegenden Straßenseite befindlichen Grundstücke 
verpflichtet. Die in Frage kommende Gehwegfläche bestimmt 
sich nach § 6 Abs. 1 der Satzung, wobei bei den gegenüber-
liegenden Grundstücken deren Grundstücksbreite auf die Geh-
wegseite zu projizieren ist.
Mündet in Straßen mit einseitigem Gehweg auf der dem Geh-
weg gegenüberliegenden Seite eine Straße ein, so sind die 
Eigentümer oder Besitzer der Eckgrundstücke verpflichtet, zu-
sätzlich zu der vorstehend festgelegten Gehwegfläche auch den 
Teil des Gehweges von Schnee zu räumen, der gegenüber der 
einmündenden Straße liegt, und zwar jeweils bis zur gedachten 
Verlängerung der Achse der einmündenden Straße.

(2) Für jedes Hausgrundstück ist ein Zugang zur Fahrbahn und 
zum Grundstückseingang in einer Breite von mindestens 1,50 
Metern zu räumen.
(3) Festgetretener oder auftauender Schnee ist ebenfalls – so-
weit möglich und zumutbar – zu lösen und zu lagern.
(4) Schnee und Eis sind am Straßenrand so zu lagern, dass der 
Verkehr nicht beeinträchtigt wird.
Bei sehr starkem Schneeaufkommen oder engen Straßen ist 
die Fahrbahn vorrangig, vor dem Gehweg zu räumen, so dass 
Versorgung und Rettungsdienste nicht beeinträchtigt sind. In 
diesem Fall kann die Gemeinde den Schnee auf dem Fußweg 
oder Randstreifen lagern und die Räumpflicht der Anlieger nach 
Abs.1 entfällt.
(5) Die Abflussrinnen müssen bei Tauwetter von Schnee freige-
halten werden.
(6) In der Zeit von 07 bis 20 Uhr gefallener Schnee und ent-
standene Glätte sind nach Beendigung des Schneefalls bzw. 
nach dem Entstehen der Glätte unverzüglich zu beseitigen. 
Nach 20 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind 
werktags bis 07 Uhr, sonn- und feiertags bis 09 Uhr des folgen-
den Tages zu beseitigen.

§ 10 
Beseitigung von Schnee- und Eisglätte

(1) Bei Schnee- und Eisglätte haben die Verpflichteten die Geh-
wege, die Zugänge zu Überwegen, die Überwege zur Fahrbahn 
und zum Grundstückseigentum derart und so rechtzeitig abzu-
stumpfen, dass Gefahren nach allgemeiner Erfahrung nicht ent-
stehen können. Bei Straßen mit einseitigem Gehweg findet für 
die Beseitigung der Schnee- und Eisglätte die Regelung des § 9 
Abs. 1 Sätze 2 ff. Anwendung.
(2) Bei Eisglätte sind Bürgersteige in voller Breite und Tiefe, Zu-
gänge zur Fahrbahn und zu Überwegen in einer Breite von 1,5 m 
abzustumpfen.
(3) Bei Schneeglätte braucht nur die nach § 9 zu räumende Flä-
che abgestumpft werden.
(4) Als Streumaterial sind vor allem Sand, Splitt und ähnliche 
abstumpfende Materialien zu verwenden. Zugelassene Auftau-
mittel dürfen nur in geringen Mengen zur Beseitigung festgetre-
tener Eis- und Schneerückstände sowie bei Blitzeis verwendet 
werden. Die Rückstände müssen nach ihrem Auftauen sofort 
beseitigt werden.
(5) Auftauendes Eis auf den in Abs. 2 und 3 bezeichneten Flä-
chen ist aufzuhacken und entsprechend der Vorschriften des 
§ 9 Abs. 4 zu beseitigen.
(6) Beim Abstumpfen und Beseitigen von Eisteilen dürfen nur 
solche Hilfsmittel verwendet werden, die die Straße nicht be-
schädigen.
(7) Der § 9 Abs. 6 gilt entsprechend.

IV. Schlussvorschriften 
§ 11 
Ausnahmen

Befreiungen von der Verpflichtung zur Reinigung der Straße 
können ganz oder teilweise nur dann auf besonderen Antrag er-
teilt werden, wenn auch unter Berücksichtigung des Wohles der 
Allgemeinheit die Durchführung der Reinigung dem Pflichtigen 
nicht zugemutet werden kann.

§ 12 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen den §§ 5 bis 8 der Reinigungspflicht der Straße 

nicht oder nicht vollständig nachkommt,
2. entgegen § 7 die Reinigungszeit nicht beachtet oder
3. entgegen §§ 9 und 10 der Beseitigung von Schnee, Schnee- 

und Eisglätte nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig 
nachkommt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 1.000,00 € 
geahndet werden.
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§ 13 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Südharz, den 01.12.2015

Rettig 
Bürgermeister

Anlage I
Gemäß §2 Abs.1a der Satzung sind folgende Straßen zu reini-
gen:

Ortsteil Agnesdorf Agnesdorfer  Rasenweg
 Hauptstraße Zum Rödchen
 Friedhofstraße 
 Gartenweg
 
Ortsteil Bennungen Bennunger Enge Gasse Kirchgasse
 Bennunger Feldstraße Kirchplatz
 Brauhausgasse Mittelgasse
 Breite Straße Mühlgasse
 Harkengasse Neuendorf
 Hinter dem Dorfgraben Siedlerstraße
 Hospitalstraße Steingasse
 
Ortsteil Breitenstein Am Schützenplatz Hüttenstraße
 Breitensteiner Mühlgasse Kleine Gasse
 Breitensteiner Oberdorf Osterkopf
 Breitensteiner Schulgasse Platz der
 Breitensteiner Unterdorf Einheit
 Große Gasse Platz der
 Hohler Weg Freundschaft
 Hüttenplatz Schlosser-
  gasse
  Stadtweg
  Vor dem Dorfe
 
Ortsteil Breitungen Alter Weg Kirchberg
 An der Schanze Kreppelsberg
 Bäckerplan Küchengarten
 Borntal Mittelweg
 Breitunger Hauptstraße Obere Gasse
 Breitunger Kietel Rödchenweg
 Breitunger Oberdorf Untere Gasse
 Friedhofsgasse Vorderer
 Hinterer Wickgarten Kirchberg
 Hoffmannsberg Wickgarten-
 Käsereistraße straße
  Zechenhaus
  Ziegengasse
 
Ortsteil Dietersdorf Bergstraße Teichweg
 Hähnchenstraße Unterstraße
 Hintere Dorfstraße Vordere 
 Oberdorfstraße Dorfstraße
 
 
Ortsteil  Dorfstraße
Dittichenrode 
 
Ortsteil Drebsdorf Drebsdorfer Dorfstraße

Ortsteil Hainrode Hainröder Bergstraße Hainröder 
 Hainröder Bischofsgasse Hirteberg
 Hainröder Brunnenstraße Hainröder
 Hainröder Gartenstraße Müncheberg
 Hainröder Hauptstraße Hainröder
  Schulgasse
  Hainröder
  Wachberg
 
Ortsteil Hayn Am Ellernkopf Langenberg
 Hayner Hintergasse Mittelstraße
 Hayner Unterdorf Rinderplatz
 Hinter den Gärten Sperlingsberg
 Kietel
 
Ortsteil  Am Ring Kietelgasse
Kleinleinungen Am Roten Berg Hohlstedter 
 An der Dorfstraße Weg
 
Ortsteil  Braugasse Mühlwiese
Questenberg Dürrer Fuchs Nasse Straße
 Forsthausgasse Schulberg
 Hirtengasse
 
Ortsteil  Alte Försterei Mühlfleck
Rottleberode Alter Bahnhof Neue Straße
 Am Alten Stolberg Nordhäuser
 Am Bad Straße
 Am Habichtstal Ritterberg
 Am Kreiselsberg Rosengasse
 Am Mühlgraben Rottleberöder 
 Am Schloßteich Dorfstraße
 Am Waldschlößchen Schloßstraße
 Amselgasse Schulstraße
 An der Kreuzgrube Schwendaer
 Bahnhofstraße Straße
 Domäne Sperberweg
 Eichenweg Steinkopf-Platz
 Fasanenweg Steinweg
 Hauptstraße Stempedaer
 Harzstraße Weg
 Hunnengasse Thyragasse
 Hüttenhof Thyrastraße
 Kreuzstieg Waldschlöß-
 Lindenweg chen
  Wasserkunst
  Winkel
  Zum Sport-
  zentrum
  Zur Festwiese
 
Ortsteil Roßla Amselweg Promenade
 Auerbachshof Riethstraße
 Bäckergasse Ringstraße
 Böttchergasse Rosenweg
 Breitunger Straße Schloß
 Entenplatz Schreiber-
 Feldstraße straße
 Finkenweg Siedlung
 Fußstieg Straße der
 Güterbahnhof  Neuen Zeit
 Helmestraße Taubental
 Hugo-Haase-Straße Unterer
 Karlstraße Fußstieg
 Kuxstein Unterer
 Lindenstraße Kuxstein
 Meisenweg Unterfeld
 Mühlenstraße Wasserstraße
 Palais Weinberg-
 Pflanzenfleck straße
  Wilhelmstraße
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Ortsteil Roßla  Wolffstraße
  Zeughausplan
  Ziegeleistraße
  Zum Bad
 
Ortsteil Schwenda Alte Hauptstraße Langer
 Alte Hintergasse Taschenberg
 Alte Pfarrgasse Neuer
 Am Stadtweg Teichdamm
 An der Höhe Oberer Siegen
 Auf der Höhe Schützenplatz
 Haselweg Steiler
 Im hohlen Weg Taschenberg
 Kloppgasse Tränkeweg
  Unterer Siegen
  Waldhausweg
  Zum Mühlweg
 
Ortsteil Uftrungen Altendorf Pfarrgasse
 Am Bahnhof Rottleberöder
 Am Friedhof Weg
 Am Heerstall Schleifweg
 Am Sportplatz Schluftberg
 Am Teich Schluftstraße
 Am Wasser Schullergasse
 An der Kirche Straße des
 August-Jäger-Straße Aufbaus
 Domänenhof Uftrunger
 Haselstraße Enge Gasse
 Heerstall Uftrunger
 Hinterdorfstraße Feldstraße
 Johannesweg Uftrunger
 Linsengasse Hauptstraße
 Ölmühle Uftrunger
  Schulgasse
  Uftrunger
  Teichdamm
  Vollbrecht-
  straße
  Zum Haseltal
  Zum Seeberg
  
Ortsteil Stolberg Alter Markt Reicher Winkel
 Am Graben Rittergasse
 Am Markt Schloßberg
 Bahnhof Silberbach
 Hintergasse Stubengasse
 Ludetal Thyrahöhe
 Markt Töpfergasse
 Moorberg Zechental
 Neustadt Waschberg
 
Ortsteil Wickerode Am Armsberg Pfarrplatz
 An der Nasse Schulplatz
 Auf der Hütte

Anlage II
Für die nachfolgend aufgeführten Fahrbahnen (Ortsdurchfahr-
ten) verbleibt die Verpflichtung zur Reinigung bei der Gemeinde.
OT Agnesdorf - Landstraße (K2835)
OT Bennungen - Halle-Kasseler-Straße (L151)
 - Wickeröder Straße (L231)
OT Breitenstein - Breitensteiner Hauptstraße (L236)
OT Drebsdorf -  Drebsdorfer Dorfstraße (Ortsdurch-

fahrt L231)
OT Hayn - Roßlaer Staße (L234, K2832)
OT Kleinleinungen - An der Dorfstraße (L231)
OT Questenberg - Questenberger Dorfstraße (K2835)
OT Rottleberode - Knaufstraße (L236)

OT Rottleberode - Hauptstraße (L237)
 - Nordhäuser Straße (L237)
 -  Stolberger Straße (K2354)
 - Schwendaer Straße (L236)
OT Roßla - Agnesdorfer Straße (L234)
 - Hallesche Straße (L151)
 - Kyffhäuserstraße (L234)
 - Schäferei (L151)
OT Schwenda - Auerbergstraße (L236)
OT Stolberg - Thyratal (K2354)
 - Niedergasse (K2354)
 - Markt (K2354)
 - Am Markt (K2354)
 - Kaltes Tal (K2354)
OT Wickerode - An der Nasse (L231, K2835)
 - Wickeröder Landstraße (L231)

Anlage III
Gemäß §2 Absatz 1b
OT Dietersdorf - Neubau

OT Rottleberode - Am alten Stolberg

OT Roßla - Bennunger Straße
 - Holland-Merten-Straße
 - Nordring- Südstraße

OT Uftrungen - An der Heimkehle
 - Mittelmühle
 - Obermühle
 - Riethfeld
 - Thyra Fuchs
 - Untermühle

OT Stolberg - Auerberg
 - Hainfeld
 - Josephshöhe

OT Schwenda - Uftrunger Straße

OT Wickerode - Landgemeinde

OT Dietersdorf - Schwiederschwende
________________________________________________________

Hiermit lade ich zu einer Sitzung des Ortschaftsrates Stolberg 
(Harz) am Montag, dem 14.12.2015, um 18:00 Uhr recht herzlich ein.
Die Sitzung findet im Rathaus, Ortsteil Stadt Stolberg (Harz), 
Markt 1, 06536 Südharz statt.

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßig-

keit der Einladung und der Beschlussfähigkeit
2 Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung 

der Tagesordnung
3 Einwohnerfragestunde
4 Bestätigung der Sitzungsniederschrift vom 02.11.2015
5 Protokollkontrolle
6 Informationen zur Beschlussfassung „Fortführungsan-

trag Förderprogramm - Städtebaulicher Denkmalschutz 
Programmjahr 2016“

7 Informationen des Ortsbürgermeisters
8 Anfragen und Anregungen
Nichtöffentlicher Teil
9 Beschlussfassung über den Verkauf von Grund und Bo-

den im OT Stadt Stolberg (Harz)
10 Grundstücksangelegenheiten
11 Anfragen und Anregungen

gez. Siewering
Ortsbürgermeister
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Hiermit lade ich zu einer Sitzung des Gemeinderates der Ge-
meinde Südharz am Mittwoch, dem 16,12.2015, um 18:00 Uhr 
recht herzlich ein.
Die Sitzung findet im Restaurant „Zur Höhle Heimkehle“, An der 
Heimkehle 2, 06536 Südharz statt.

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßig-

keit der Einladung und der Beschlussfähigkeit
2 Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung 

der Tagesordnung
3 Einwohnerfragestunde
4  Bestätigung der Sitzungsniederschrift vom 25.11.2015
5 Protokollkontrolle
6 Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten 

Beschlüsse
7 Bekanntgabe von (amtlichen) Mitteilungen der Amtsleiter 

und Bürgermeister
8 Vorstellung der zur Prüfung einzureichenden Eröffnungs-

bilanzen von Gemeinde und KES
9  Beschlussfassung der 5. Satzung zur Änderung der 

Friedhofssatzung der Gemeinde Südharz
10 Beschlussfassung EU-Beihilferecht/Betrauungsakt des 

Harzer Tourismusverbandes
11 Beschlussfassung über die Annahme von Spenden
12 Beschlussfassung über die Auszahlung des Zuschusses 

an den Kommunalen Eigenbetrieb Südharz
13 Bericht und Stand Kommunaler Eigenbetrieb Südharz
14 Informationen aus der Verbandsversammlung des Was-

serverbandes „Südharz“
15 Anfragen und Anregungen
Nichtöffentlicher Teil
16 Vorstellung der Investoren für den Schlosspark im OT 

Rottleberode
17  Aufhebung des Beschlusses Nr. 21-666/2013 zum Ver-

kauf „Schloßpark“ im OT Rottleberode
18 Beschlussfassung zur Verfahrensweise beim Verkauf von 

Wegegrundstücken
19 Beschlussfassung über den Verkauf von Grund und Bo-

den im OT Stadt Stolberg (Harz)
20 Grundstücksangelegenheiten
21 Beschlussfassung zur Vergabe von Bauleistungen
22 Anfragen und Anregungen

Andreas Schmidt
Vorsitzender des Gemeinderates
________________________________________________________

Hiermit lade ich zu einer Sitzung des Ortschaftsrates Roßla 
am Donnerstag, dem 17.12.2015, um 19:00 Uhr recht herzlich 
ein.
Die Sitzung findet in der Schloßgaststätte, Ortsteil Roßla, Schloß 
1, 06536 Südharz statt.

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßig-

keit der Einladung und der Beschlussfähigkeit
2 Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung 

der Tagesordnung
3 Einwohnerfragestunde
4 Bestätigung der Sitzungsniederschrift vom 18.11.2015
5 Informationen der Ortsbürgermeisterin
6 Anfragen und Anregungen

Nichtöffentlicher Teil
7 Grundstücksangelegenheiten
8 Anfragen und Anregungen

gez. Pein
Ortsbürgermeisterin
________________________________________________________

Hiermit lade ich zu einer Sitzung des Ortschaftsrates Breitun-
gen am Freitag, dem 18.12.2015, um 19:30 Uhr recht herzlich 
ein.
Die Sitzung findet im Versammlungsraum, Ortsteil Breitungen, 
Käsereistraße 2, 06536 Südharz statt.

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßig-

keit der Einladung und der Beschlussfähigkeit
2 Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung 

der Tagesordnung
3 Einwohnerfragestunde
4 Bestätigung der Sitzungsniederschrift vom 28.08.2015
5 Informationen des Ortsbürgermeisters
6 Anfragen und Anregungen

Schwach
Ortsbürgermeister

Bekanntmachung des Eigenbetriebes  
Tourismus und Stadtwirtschaft  
der Gemeinde Südharz

Jahresabschluss 2012 des Eigenbetriebes Tourismus 
und Stadtwirtschaft Stolberg (Harz)

1. Der Gemeinderat der Gemeinde Südharz hat in seiner Sit-
zung am 25.11.2015 (Beschluss-Nr. 21-227/2015) den Jahres-
abschluss für das Haushaltsjahr 2012 für den Eigenbetrieb Tou-
rismus und Stadtwirtschaft Stolberg (Harz) wie folgt festgestellt:
Bilanzsumme:   16.775.758,79 €
davon entfallen auf der Aktivseite auf:
das Anlagevermögen   15.097.923,97 €
das Umlaufvermögen   1.677.834,82 €
Rechnungsabgrenzungsposten   0,00 €

davon entfallen auf der Passivseite auf:
das Eigenkapital   2.011.338,25 €
Sonderposten aus Zuwendungen und
Beiträgen   11.520.718,40 €
Rückstellungen   482.824,97 €
Verbindlichkeiten   2.760.877,17 €

Jahresverlust   102.696,06 €
Summe Erträge   2.243.161,87 €
Summe Aufwendungen   2.345.857,93 €

2. Der Gemeinderat der Gemeinde Südharz hat in seiner Sitzung 
am 25.11.2015 (Beschluss-Nr. 21-228/2015) die Behandlung 
des Jahresergebnisses folgendermaßen beschlossen:
Das Jahr 2012 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 
102.696,06 € ab.
Die vorgetragenen Fehlbeträge in Höhe von 938.754,41 Euro 
und der Fehlbetrag des Jahres 2012 in Höhe von 102.696,06 
Euro werden aufgrund der Auflösung des Eigenbetriebes Tou-
rismus und Stadtwirtschaft Stolberg (Harz) zum 31. Dezember 
2012 mit dem vorhandenen Eigenkapital verrechnet.
Der Jahresabschluss 2012 ist durch die Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft Ebner Stolz GmbH & Co. KG Leipzig geprüft worden 
und mit nachfolgendem eingeschränkten Bestätigungsvermerk 
versehen.
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Durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Mansfeld-
Südharz ergeht nachfolgender Feststellungsvermerk.

3. Offenlegung des Jahresabschlusses 2012
Der Jahresabschluss zum 31.12.2012 und der Rechenschaftsbe-
richt des Haushaltsjahres 2012 liegen beim Kommunalen Eigen-
betrieb Südharz im Hüttenhof 1, 06536 Südharz, OT Rottlebero-
de, als Rechtsnachfolger, in der Zeit vom 14.12. bis 23.12.2015 
(montags bis freitags von 08.00 bis 12.00 Uhr) öffentlich zur Ein-
sichtnahme aus.

G. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes

Zu dem als Anlagen 1 bis 9 beigefügten Jahresabschluss zum 31. 
Dezember 2012 sowie zum Rechenschaftsbericht für das Haus-
haltsjahr 2012 (Anlage 10) haben wir folgenden eingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:
„An den Eigenbetrieb Tourismus und Stadtwirtschaft Stolberg 
(Harz), Südharz:
Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Ergebnis-, Ver-
mögens-, Finanz-, Teilergebnis- und Teilfinanzierung, sowie An-
hang und den Anlagen - unter Einbeziehung der Buchführung und 
den Rechenschaftsbericht des Eigenbetriebs Tourismus und 
Stadtwirtschaft Stolberg (Harz), Südharz für das Haushaltsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember geprüft. Die Buchführung 
und die Aufstellung von Jahresabschluss und Rechenschafts-
bericht nach den gemeinderechtlichen Vorschriften des Landes 
Sachsen-Anhalt und den ergänzenden Bestimmungen der Be-
triebssatzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertre-
terin des Eigenbetriebs. Untere Aufgabe ist es, auf der Grundlage 
der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den 
Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung sowie über 
den Rechenschaftsbericht abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §§ 130f. GO 
LSA/§ 141ff. KVG LSA unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die 
Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten 
und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jah-
resabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und den Rechenschaftsbericht vermittelten Bildes 
der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage wesentlich auswirken, 
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung 
der Prüfungshandlungen werden Kenntnisse über die Geschäfts-
tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld 
des Eigenbetriebs sowie die Erwartungen über mögliche Fehler 
berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksam-
keit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresab-
schluss und Rechenschaftsbericht überwiegend auf der Basis 
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung 
der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzung der gesetzlichen Vertreterin sowie die Würdigung 
der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Rechen-
schaftsberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung 
eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.
Unsere Prüfung hat mit Ausnahme der folgenden Einschränkun-
gen zu keinen Einwendungen geführt.
Das Vorhandensein der ausgewiesenen Vorräte in Höhe von 
TEUR 54 ist nicht hinreichend nachgewiesen, da die vorliegenden 
Inventurunterlagen nicht den Anforderungen entsprechen und 
wir durch alternative Prüfungshandlungen keine Sicherheit über 
den Bestand der Vorräte gewinnen konnten. Es kann daher nicht 
ausgeschlossen werden, dass der Jahresabschluss insoweit feh-
lerhaft ist.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss mit der ge-
nannten Einschränkung den gesetzlichen Vorschriften und den 
ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung. Der Jahres-
abschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des 

Eigenbetriebs. Der Rechenschaftsbericht steht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und Risi-
ken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Leipzig, 10. Juli 2015

Vermerk des Rechnungsprüfungsamtes zum Jahresab-
schluss per 31.12.2012 des Eigenbetriebes Tourismus und 
Stadtwirtschaft Stolberg (Harz)
Nach Vorlage des Berichtes über die Prüfung des Jahresab-
schlusses für das Haushaltsjahr 2012 am 20.10.2015 macht das 
Rechnungsprüfungsamt zusätzlich zum eingeschränkten Bestä-
tigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers vom 10.07.2015 auf fol-
gende Sachverhalte, die sich aus dem Prüfbericht zum Jahres-
abschluss 2012 und aus eigenen Prüfungshandlungen ergeben, 
aufmerksam, die abzustellen sind bzw. künftig zwingend der Be-
achtung bedürfen:
•	 Die	Finanzrechnung	bedurfte	hinsichtlich	der	zahlungsmäßi-

gen Abwicklung der städtebaulichen Maßnahmen der Korrek-
tur. Die Korrektur erfolgte manuell und betrifft die Positionen 
Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit so-
wie Einzahlungen und Auszahlungen fremder Finanzmittel. 
Die im System erzeugte Finanzrechnung ist daher nicht voll-
ständig richtig.

•	 Die	Teilfinanzrechnungen	Teil	B	 zum	Nachweis	einzelner	 In-
vestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen entspre-
chen nach wie vor nicht dem verbindlichen Muster.

 Sie sind nicht nach Maßnahmen gegliedert und für Nachweis- 
und Auswertungszwecke nicht verwertbar.

•	 Verstöße	 gegen	 die	 haushalts-	 und	 kassenrechtlichen	 Vor-
schriften sind bei der zahlungsmäßigen Abwicklung für städ-
tebauliche Maßnahmen dokumentiert. Hier erteilte der Orts-
bürgermeister die Auszahlungsanordnungen, obwohl er dazu 
nicht befugt war.

•	 Ungeklärt	ist	nach	wie	vor	der	Bestand	an	nicht	verwendeten	
Mitteln in Höhe von 134.047,94 EUR, resultierend aus einer 
Kreditaufnahme der Stadt Stolberg in Höhe von 1 Mio. EUR 
im Jahr 2010, die dem Eigenbetrieb als Zuwendung für die 
energetische Umstellung des Freizeitbades gezahlt wurden. 
Diesbezüglich verweise ich auf die Ausführungen im Vermerk 
des Rechnungsprüfungsamtes zum Jahresabschluss 2010 
vom 19.02.2014.

•	 Die	 Jahresabschlussverfahren	 für	 die	 Haushaltsjahre	 2009,	
2010 und 2011 sind gegenwärtig noch nicht abgeschlossen. 
Während der Gemeinderat der Gemeinde Südharz die Jahres-
abschlüsse sowie die Behandlung des jeweiligen Jahresver-
lustes beschlossen hat, steht die Entlastung des Betriebslei-
ters für alle drei Haushaltsjahre noch aus.

•	 Der	gesetzliche	Zeitrahmen	gemäß	§	108a	Abs.	1	GO	LSA	/	§	
120 Abs. 1 KVG LSA von der Aufstellung des Jahresabschlus-
ses (innerhalb von vier Monaten nach Ende des Haushaltsjah-
res) bis zum Beschluss des Gemeinderates (bis spätestens 
31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres) 
wird im Eigenbetrieb nicht eingehalten. Hier sind Maßnahmen 
erforderlich, die zu einer zeitnahen Umsetzung der gesetzli-
chen Vorgaben führen, damit der Jahresabschluss seine Infor-
mationsfunktion für Planungen und künftige Entscheidungen 
erfüllen kann.

Der Jahresabschluss 2012 weist per 31.12. einen Jahresfehlbe-
trag von 102.696,06 EUR aus. Dieser ist gem. § 24 GemHVO Dop-
pik auszugleichen. Dabei kommt der Ausgleich aus der Rücklage 
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aus der Eröffnungsbilanz grundsätzlich nicht in Betracht. Dem 
Gemeinderat obliegt nach § 10 Nr. 2 EigBG LSA die Entscheidung 
über die Behandlung des Jahresergebnisses.
Der Eigenbetrieb Tourismus und Stadtwirtschaft Stolberg (Harz) 
weist per 31.12.2012 ein bereinigtes Jahresergebnis (Verlust) in 
Höhe von 1.041.450,47 EUR aus. Aufgrund der Auflösung des Ei-
genbetriebes zum 31.12.2012 hat der Rat der Gemeinde Südharz 
nach § 24 GemHVO Doppik über dessen Ausgleich zu entschei-
den. Durch die Besonderheit der Betriebsauflösung kann dieser 
durch die Aufrechnung mit dem Eigenkapital (ausgenommen der 
Sonderrücklagen nach § 22 Abs. 2 GemHVO Doppik) herbeige-
führt werden. (Vgl. Kirchmer/Meinecke, Kommunale Doppik Sach-
sen-Anhalt, Kommentar zu § 24 GernHVO Doppik) Abschließend 
bleibt anzumerken, dass gemäß § 120 Abs. 1 i. V. m. § 45 Abs. 2 Nr. 
4 und 5 KVG LSA sowie § 10 EigBG LSA der Jahresabschluss 2012 
mit dem Prüfungsbericht und der Stellungnahme der Betriebslei-
tung nach Vorberatung durch den Betriebsausschuss unverzüglich 
dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen ist. Die Mittei-
lungs- und Bekanntmachungspflichten entsprechend § 120 Abs. 2 
und § 130 Abs. 1 KVG LSA sind zu beachten.

Im Auftrag

Wagner
Kreisoberamtsrätin

Haushaltssatzung und Bekanntmachung zur 
Haushaltssatzung
1. Haushaltssatzung der Gemeinde Südharz für die Haus-
haltsjahre 2015 und 2016 
Aufgrund § 45 Abs. 2 Nr. 4 i. V. m. § 100 Abs. 2 des Kommu-
nalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) 
vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) hat der Gemeinderat in der 
Sitzung am 09.09.2015 die folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016, der 
die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussicht-
lich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen so-
wie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen 
enthält, wird
1. im Ergebnisplan mit dem
  (2015) (2016)
a) Gesamtbetrag der 
 Erträge auf 23.986.400 €  22.669.600 €
b) Gesamtbetrag der 
 Aufwendungen  23.044.300 € 23.603.100 €
2.  im Finanzplan mit dem
a) Gesamtbetrag der Ein-
 zahlungen aus laufender
 Verwaltungstätigkeit auf 21.931.200 € 20.970.000 €
b) Gesamtbetrag der Aus-
 zahlungen aus laufender
 Verwaltungstätigkeit auf 20.710.100 € 21.505.600 €
c) Gesamtbetrag der Ein-
 zahlungen aus der
 laufender
 Investitionstätigkeit 1.982.900 € 3.627.800 €
d) Gesamtbetrag der Auszah-
 lungen aus der
 Investitionstätigkeit  1.982.900 € 3.627.800 €
e) Gesamtbetrag der Ein-
 zahlungen aus der
 Finanzierungstätigkeit  97.900 € 0 €
f) Gesamtbetrag der Aus-
 zahlungen aus der
 Finanzierungstätigkeit 680.000 € 600.400 €
festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
werden für die Gemeinde Südharz nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Ein-
gehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Aus-
zahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men belasten, (Verpflichtungsermächtigung) wird auf
729.300 € (2015) 0 € (2016)
festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kredite zur Sicherung der Zah-
lungsfähigkeit zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird in der Gemeinde auf
7.000.000 €
festgesetzt.

§ 5

1.  Nach § 103 Abs. 2 Nr. 2 KVG LSA ist eine Nachtragssatzung 
zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzli-
che Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haus-
haltsposten in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwen-
dungen oder Gesamtauszahlungen des Haushaltsplanes 
erheblichen Umfang geleistet werden müssen.

Die Aufwendungen sind erheblich, wenn sie
-  5,0% der ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnis-

planes für ein Produkt
-  3,0 % der investiven Auszahlungen des Gesamtfinanzplanes 

je Maßnahme
überschreiten.
2.  Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes, des Landes, 

der Agentur für Arbeit und aus Spenden sind entsprechend 
ihrer Zweckbindung, unabhängig von der Höhe der bereitge-
stellten Mittel im Haushaltssoll, fortzuschreiben.

3.  Nichtverbrauchte Mittel der unter 2. genannten Maßnahmen 
werden i. S. des § 20 Gemeindehaushaltsverordnung - Dop-
pik - für übertragbar erklärt.

4.  Für alle im Haushalt eingestellten Zuweisungen von Bund 
und Land und sonstigen Dritten bleiben die Ausgabeansät-
ze einschließlich der dafür erforderlichen Eigenmittel bis zur 
Vorlage der Zuwendungsbescheide gesperrt.

5.  Auszahlungen, welche aus dem Verkauf von Anlagevermö-
gen finanziert werden, bleiben bis zum Eingang der Einzah-
lungen gesperrt.

6.  Mehraufwendungen bzw. zusätzliche Aufwendungen für 
Jahresabschlussbuchungen, bilanzielle Abschreibungen und 
innere Verrechnungen gelten als über- oder außerplanmäßig 
genehmigt.

7.  Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und baulichen 
Anlagen sowie Maßnahmen des sonstigen unbeweglichen 
Vermögens werden gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO Doppik 
für übertragbar erklärt. Dabei muss es sich um eine Einzel- 
oder Komplexmaßnahme mit baulichem Charakter handeln 
(Dach-, Fenster-, Sanitär und Heizungsanlagen) und im lau-
fenden Haushaltsjahr begonnen worden sein.

§ 6

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind in der „Sat-
zung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und 
Gewerbesteuern“ der Gemeinde Südharz festgesetzt.

Südharz, den 30.11.2015

(Unterschrift Bürgermeister)
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Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Südharz wur-
de gemäß § 150 KVG LSA vom Landkreis Mansfeld-Südharz 
als untere Kommunalaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 
27.10.2015 genehmigt.
Sie wird hiermit ausgefertigt.
Südharz, den 30.11.2015

(Unterschrift Bürgermeister)

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung
Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2015 
und 2016 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Haus-
haltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 102, Abs. 2 KVG LSA
vom 14.12.2015 bis 08.01.2016 in der Gemeindeverwaltung 
Südharz, Wilhelmstraße 4, 06536 Südharz, Zimmer 201 zur Ein-
sichtnahme öffentlich aus.
Südharz, den 30.11.2015

(Unterschrift Bürgermeister)
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Hiermit lade ich zu einer Sitzung des Bau- und Vergabeaus-
schusses der Gemeinde Südharz am Dienstag, dem 12.01.2016, 
um 16:00 Uhr recht herzlich ein.
Die Sitzung findet im Versammlungsraum, Ortsteil Roßla, Wil-
helmstraße 4, Zimmer 301, 06536 Südharz statt.

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit 

der Einladung und der Beschlussfähigkeit
2 Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der 

Tagesordnung
3 Einwohnerfragestunde
4 Bestätigung der Sitzungsniederschrift vom 08.12.2015
5 Protokollkontrolle
6 aktuelle Sachstände zu Baumaßnahmen
7 Anfragen und Anregungen
Nichtöffentlicher Teil
8 Stellungnahmen zu Baugesuchen
9 Beschlussfassung zur Vergabe von Bauleistungen
10 Anfragen und Anregungen

gez. Rettig
Vorsitzender des Bau- und Vergabeausschusses der Gemeinde 
Südharz

Neues aus dem Fundbüro
Im Fundbüro der Gemeinde Südharz wurde 1 Smartphone ab-
gegeben.

Wer vermisst es?

Sie können sich im Fundbüro, Wilhelmstraße 4, oder unter fol-
gender Telefonnummer melden: 034651 3890.

Ihr Fundbüro

Sprechzeiten Ortsbürgermeister
Seit 13.10.2015 finden die
Sprechzeiten des Ortsbürgermeisters

dienstags 16:00 - 17:00 Uhr
im Büro Breitensteiner Schulgasse 75
statt.
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Im Grunde sind es immer
die Verbindungen mit Menschen,

die dem Leben seinen Wert geben.
Wilhelm von Humbold

Vor uns liegt das Weihnachtsfest und der Wechsel in ein neues 
Jahr. Die kommenden Tage sind geradezu geschaffen, um inne-
zuhalten, an Vergangenes zu denken und Pläne für die Zukunft 
zu schmieden. Weihnachten ist die Zeit der Besinnung, die Zeit, 
in der Sie sich Ihrer Familie und Ihren Freunden widmen und an 
Menschen denken, denen es nicht so gut geht.
Das rege Treiben des vergangenen Jahres legt sich langsam 
und wir fragen uns, was hat das alte Jahr gebracht und was 
wird das neue Jahr bringen. In wenigen Tagen schreiben wir das 
Jahr 2016. Eine neue Jahreszahl, ein neuer Kalender, da stellt 
sich leicht der Eindruck ein, dass auch ganz neue Chancen und 
Möglichkeiten vor uns liegen. Nun wissen wir freilich, dass ein 
Jahreswechsel keine wirkliche Zäsur ist. Doch davon auszuge-
hen, die Dinge neu in die Hand nehmen zu können, gibt Zuver-
sicht und eröffnet Perspektiven.
Wer etwas bewegen will - und das wollen wir doch alle - braucht 
ein Ziel vor Augen und muss nach Wegen suchen, es zu verwirk-
lichen. Er muss an die eigenen Fähigkeiten und die eigene Kraft 
glauben und sich etwas von der Zukunft versprechen.
„Ich denke viel an die Zukunft“, bekannte einmal der Filmkomi-
ker Woody Allen, „weil das der Ort ist, wo ich den Rest meines 
Lebens verbringen werde“. Es kann uns nicht egal sein, wie wir 
den Rest unseres Lebens und unsere Kinder ihr weiteres Le-
ben verbringen werden. Dafür müssen vielfältige Anstrengungen 
der Bürgerinnen und Bürger sowie der Verantwortlichen in Poli-
tik und Wirtschaft stehen, die darauf gerichtet sind, die Zukunft 
auch bei uns zu sichern. Denn die Zukunft beginnt morgen; und 
wie sie aussieht, das entscheidet sich heute.
An dieser Stelle ist es nun an der Zeit sich für das entgegenge-
brachte Vertrauen und die gute Zusammenarbeit im Ort bei allen 
Einwohnern von Breitungen zu bedanken. Sie tragen in großem 
Maße dazu bei, dass wir Breitunger mit Stolz und Freude durch 
unseren schönen Ort gehen können.
Möge Weihnachten ein friedvolles und harmonisches Fest werden.
Für das Jahr 2016 wünsche ich Ihnen und Ihren Familien Zu-
friedenheit, Glück und Freude auch an den kleinen Dingen des 
Lebens.

Hagen Schwach
Ortschaftsbürgermeister Breitungen
________________________________________________________

 20.11.2015
Amtsgericht Sangerhausen
- Zwangsversteigerungsgericht -
8 K 44/14

Termin zur Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am Dienstag, 9. Februar 2016, 
11.00 Uhr, im Amtsgericht Sangerhausen, Markt 3, Saal 1.25, verstei-
gert werden:

Das im Grundbuch von Breitungen Blatt 690 eingetragene 
Grundstück

Lfd.  Gemarkung Flur Flur- Wirtschaftsart  Größe
Nr.   stück und Lage m2

1 Breitungen 8 194 Wohnbaufläche,  280
    Ziegengasse 17

Der Versteigerungsvermerk wurde am 23.01.2015 in das Grund-
buch eingetragen.
Verkehrswert: 1,00 €

Objektbeschreibung:
Grundstück mit vorhandenen Überresten von baulichen Anla-
gen; hierbei sind die Kosten der Freilegung des Grundstücks zu 
berücksichtigen, so dass lediglich der Mindestwert festzusetzen 
ist.

Die erste Beschlagnahme wurde am 21.01.2015 bewirkt.

Ist ein Recht im Grundbuch nicht vermerkt oder wird ein Recht 
später als der Versteigerungsvermerk eingetragen, so muss der 
Berechtigte es spätestens im Versteigerungstermin vor der Auf-
forderung zur Abgabe von Geboten anmelden. Er muss es auch 
glaubhaft machen, wenn der Gläubiger oder der Antragsteller 
oder bei einer Insolvenzverwalterversteigerung der Insolvenz-
verwalter widerspricht. Das Recht wird sonst im geringsten 
Gebot nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des Verstei-
gerungserlöses dem Anspruch des Gläubigers und den übrigen 
Rechten nachgesetzt.

Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine 
Berechnung des Anspruchs – getrennt nach Hauptforderung, 
Zinsen und Kosten – einzureichen und den beanspruchten Rang 
mitzuteilen. Der Berechtigte kann die Erklärungen auch zur Nie-
derschrift der Geschäftsstelle abgeben.

Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des vorbezeichneten 
Versteigerungsobjekts oder des nach § 55 ZVG mithaftenden 
Zubehörs entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder 
einstweilige Einstellung des Verfahrens zu erwirken, bevor das 
Gericht den Zuschlag erteilt. Geschieht dies nicht, tritt für das 
Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten 
Gegenstandes.

Das Wertgutachten kann im Amtsgericht Sangerhausen (Zimmer 
Nr. 1.23) Montag bis Freitag von 9.00 - 12.00 Uhr und zusätzlich 
Dienstag von 13.00 - 16.30 Uhr eingesehen werden.

Bieter haben sich durch ein gültiges Personaldokument auszu-
weisen und müssen mit dem sofortigen Verlangen einer Sicher-
heitsleistung in Höhe von 1/10 des Verkehrswertes im Termin 
rechnen. Eine Sicherheitsleistung durch Barzahlung ist aus-
geschlossen.
Die Sicherheitsleistung kann auch durch vorherige Überweisung 
auf das Konto der Gerichtskasse bewirkt werden, ein Nachweis, 
dass der Betrag der Gerichtskasse gutgeschrieben ist, muss im 
Termin vorliegen. Die Überweisung sollte rechtzeitig vor dem 
Termin zu folgender Kontoverbindung veranlasst werden:

Empfänger:
Landeshauptkasse Sachsen-Anhalt
zur IBAN: DE05 8100 0000 0081 0015 94
BIC: MARKDEF1810
Dabei muss als Verwendungszweck angegeben werden:
95 4130 111 15-1316-8 K 44/14; andernfalls ist eine Zuordnung 
nicht möglich.

Nähere Angaben zu dem Objekt und weitere Zwangsversteige-
rungsobjekte im Internet unterwww.zvg-portal.de

Christoph
Rechtspfleger
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Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des vorbezeichneten 
Versteigerungsobjekts oder des nach § 55 ZVG mithaftenden 
Zubehörs entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder 
einstweilige Einstellung des Verfahrens zu erwirken, bevor das 
Gericht den Zuschlag erteilt. Geschieht dies nicht, tritt für das 
Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten 
Gegenstandes.
Das Wertgutachten kann im Amtsgericht Sangerhausen (Zimmer 
Nr. 1.23) Montag bis Freitag von 9.00 - 12.00 Uhr und zusätzlich 
Dienstag von 13.00 - 16.30 Uhr eingesehen werden.
Bieter haben sich durch ein gültiges Personaldokument auszu-
weisen und müssen mit dem sofortigen Verlangen einer Sicher-
heitsleistung in Höhe von 1/10 des Verkehrswertes im Termin 
rechnen. Eine Sicherheitsleistung durch Barzahlung ist aus-
geschlossen.
Die Sicherheitsleistung kann auch durch vorherige Überweisung 
auf das Konto der Gerichtskasse bewirkt werden, ein Nachweis, 
dass der Betrag der Gerichtskasse gutgeschrieben ist, muss im 
Termin vorliegen. Die Überweisung sollte rechtzeitig vor dem 
Termin zu folgender Kontoverbindung veranlasst werden:
Empfänger:
Landeshauptkasse Sachsen-Anhalt
zur IBAN: DE05 8100 0000 0081 0015 94 
BIC: MARKDEF1810
Dabei muss als Verwendungszweck angegeben werden:
95 4130 111 15-1316-8 K 34/14; andernfalls ist eine Zuordnung 
nicht möglich.
Nähere Angaben zu dem Objekt und weitere Zwangsversteige-
rungsobjekte im Internet unter www.zvg-portal.de

Christoph
Rechtspfleger

Sprechzeiten des  
Ortschaftsbürgermeisters Herrn Henze
nach Vereinbarung:
Tel.: 015232079881

 20.11.2015
Amtsgericht Sangerhausen
- Zwangsversteigerungsgericht -
8 K 34/14

Termin zur Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen am Dienstag, 26. Ja-
nuar 2016, 10.00 Uhr, im Amtsgericht Sangerhausen, Markt 3, 
Saal 1.25, versteigert werden:
Das im Grundbuch von Hainrode Blatt 403 eingetragene Grund-
stück
Lfd.  Gemarkung Flur Flur- Wirtschaftsart Größe 
Nr.   stück und Lage m2

1 Hainrode 3 250 Bergstraße 84 740
2 Hainrode 3 251 Gebäude- und  560
    Freifläche, 
    Bergstraße 84
Der Versteigerungsvermerk wurde am 29.09.2014 in das Grund-
buch eingetragen.
Verkehrswert:  a) lfd. Nr. 1: 57.350,00 €
 b) lfd. Nr. 2: 4.650,00 €
Objektbeschreibung:
Ehemalige bäuerliche Hofstelle, die heute Wohnzwecken dient. 
Die Grundstücke sind bebaut mit Wohnhaus, Scheune, Kuhstall/
Lagergebäude, Schweinestall, Waschhaus; bei den Nebenge-
bäuden besteht erheblicher Unterhaltungsstau. Beide Grund-
stücke bilden eine wirtschaftliche Einheit.
Gesamtverkehrswert: 62.000 €
Die erste Beschlagnahme wurde am 16.09.2014 bewirkt.
In einem früheren Termin ist der Zuschlag aus den Gründen des 
§ 74a oder § 85a ZVG versagt worden. In dem nunmehr anbe-
raumten Termin kann daher der Zuschlag auch auf ein Gebot 
erteilt werden, das weniger als die Hälfte des Grundstückswer-
tes beträgt.
Ist ein Recht im Grundbuch nicht vermerkt oder wird ein Recht 
später als der Versteigerungsvermerk eingetragen, so muss der 
Berechtigte es spätestens im Versteigerungstermin vor der Auf-
forderung zur Abgabe von Geboten anmelden. Er muss es auch 
glaubhaft machen, wenn der Gläubiger oder der Antragsteller 
oder bei einer Insolvenzverwalterversteigerung der Insolvenz-
verwalter widerspricht. Das Recht wird sonst im geringsten 
Gebot nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des Verstei-
gerungserlöses dem Anspruch des Gläubigers und den übrigen 
Rechten nachgesetzt.
Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine 
Berechnung des Anspruchs – getrennt nach Hauptforderung, 
Zinsen und Kosten – einzureichen und den beanspruchten Rang 
mitzuteilen. Der Berechtigte kann die Erklärungen auch zur Nie-
derschrift der Geschäftsstelle abgeben.

Werte Einwohner von Hayn (Harz)!
Ein Jahr geht wieder dem Ende zu.

Ich möchte mich bei all denen bedanken, die mir auch in 
diesem Jahr hilfreich zur Seite standen.

Allen Einwohnern von Hayn (Harz) wünsche ich, auch im 
Namen des Ortschaftsrates, ein frohes und besinnliches 
Weihnachtsfest sowie viel Gesundheit,
Glück und Zufriedenheit für das neue Jahr 2016.

Ihre Ortsbürgermeister Thomas Grohnert
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 11.11.2015

Amtsgericht
Sangerhausen
Beschluss

Terminbestimmung
8 K 5/14
Im Wege der Zwangsvollstreckung
soll am Dienstag, 12. Januar 2016, 10:00 Uhr, im Amtsgericht 
Markt 3, Saal/Raum Saal 1.25, versteigert werden:
Das im Grundbuch von Roßla Blatt 1889 eingetragene Grund-
stück
Lfd.  Gemarkung Flur Flur- Wirtschaftsart Größe
Nr.   stück und Lage m2

1 Roßla 6 868/9 Ernst-Thälmann- 2500
    Straße 76
Der Versteigerungsvermerk wurde am 27.02.2014 in das Grund-
buch eingetragen.
Verkehrswert: 121.500,00 €
Objektbeschreibung:
Gemischt genutztes Grundstück, bebaut mit einem Autohaus/
Werkstatt/Sozialbereich und Kaltlager, sowie einem Wohngebäude 
und Nebengelass, wobei der Bereich Autohaus ohne Nutzung ist.
Die erste Beschlagnahme wurde am 17.02.2014 bewirkt.
Ist ein Recht im Grundbuch nicht vermerkt oder wird ein Recht 
später als der Versteigerungsvermerk eingetragen, so muss der 
Berechtigte es spätestens im Versteigerungstermin vor der Auf-
forderung zur Abgabe von Geboten anmelden. Er muss es auch 
glaubhaft machen, wenn der Gläubiger oder der Antragsteller 
oder bei einer Insolvenzverwalterversteigerung der Insolven-
zverwalter widerspricht. Das Recht wird sonst im geringsten 
Gebot nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des Verstei-
gerungserlöses dem Anspruch des Gläubigers und den übrigen 
Rechten nachgesetzt.
Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine 
Berechnung des Anspruchs – getrennt nach Hauptforderung, 
Zinsen und Kosten – einzureichen und den beanspruchten Rang 
mitzuteilen. Der Berechtigte kann die Erklärungen auch zur Nie-
derschrift der Geschäftsstelle abgeben.
Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des vorbezeichneten Ver-
steigerungsobjekts oder des nach § 55 ZVG mithaftenden Zube-
hörs entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder einst-
weilige Einstellung des Verfahrens zu erwirken, bevor das Gericht 
den Zuschlag erteilt. Geschieht dies nicht, tritt für das Recht der 
Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstandes.
Das Wertgutachten kann im Amtsgericht Sangerhausen (Zimmer 
Nr. 2.14) Montag bis Freitag von 9 - 12 Uhr, Dienstags außerdem 
von 14.00 - 16.30 Uhr eingesehen werden.
Bieter haben sich durch ein gültiges Personaldokument auszuwei-
sen und müssen mit dem sofortigen Verlangen einer Sicherheits-
leistung in Höhe von 1/10 des Verkehrswertes im Termin rechnen. 
Eine Sicherheitsleistung durch Barzahlung ist ausgeschlossen. 
Die Sicherheitsleistung kann auch durch vorherige Überweisung 
auf das Konto der Gerichtskasse bewirkt werden, ein Nachweis, 
dass der Betrag der Gerichtskasse gutgeschrieben ist, muss im 
Termin vorliegen. Die Überweisung sollte rechtzeitig vor dem Ter-
min zu folgender Kontoverbindung veranlasst werden:
Empfänger: Landeshauptkasse Dessau-Roßlau
Konto: 810 015 94 
BIC: MARKDEF1810
Bankleitzahl: 810 00000 
IBAN: DE05810000000081001594
Kreditinstitut: Deutsche Bundesbank Fil. Magdeburg
Verwendungszweck: 95 4130 111 15-1316-8 K 5/14
(unbedingt angeben!)

Eine Sicherheitsleistung durch Barzahlung ist ausgeschlossen.
Nähere Angaben zu dem Objekt und weitere Zwangsversteige-
rungsobjekte im Internet unter www.zvg-portal.de

Christoph
Rechtspfleger
________________________________________________________

 20.11.2015
Amtsgericht Sangerhausen 
- Zwangsversteigerungsgericht -
8 K 11/15

Termin zur Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsvollstreckung zwecks Aufhebung der Gemein-
schaft soll am Dienstag, 09. Februar 2016, 10:00 Uhr, im Amtsge-
richt Sangerhausen, Markt 3, Saal 1.25, versteigert werden:
Das im Grundbuch von Roßla Blatt 1637 eingetragene Grundstück
Lfd.  Gemarkung  Flur  Flur- Wirtschaftsart Größe
Nr.   stück  und Lage m2

2 ROSSLA 6 358 GEBäUDE- UND  464
    Freifläche, Kyffhäuser-
    straße 11
Der Versteigerungsvermerk wurde am 11.05.2015 in das Grund-
buch eingetragen. Verkehrswert: 20.000,00 €
Objektbeschreibung:
Ehemalige bäuerliche Hofstelle, bebaut mit einem kleinen Wohn-
haus, einer Hofscheune und Stallungen.
Die erste Beschlagnahme wurde am 06.05.2015 bewirkt.
Ist ein Recht im Grundbuch nicht vermerkt oder wird ein Recht 
später als der Versteigerungsvermerk eingetragen, so muss der 
Berechtigte es spätestens im Versteigerungstermin vor der Auf-
forderung zur Abgabe von Geboten anmelden. Er muss es auch 
glaubhaft machen, wenn der Gläubiger oder der Antragsteller oder 
bei einer Insolvenzverwalterversteigerung der Insolvenzverwalter 
widerspricht. Das Recht wird sonst im geringsten Gebot nicht be-
rücksichtigt und bei der Verteilung des Versteigerungserlöses dem 
Anspruch des Gläubigers und den übrigen Rechten nachgesetzt.
Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine 
Berechnung des Anspruchs – getrennt nach Hauptforderung, 
Zinsen und Kosten – einzureichen und den beanspruchten Rang 
mitzuteilen. Der Berechtigte kann die Erklärungen auch zur Nie-
derschrift der Geschäftsstelle abgeben.
Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des vorbezeichneten Ver-
steigerungsobjekts oder des nach § 55 ZVG mithaftenden Zube-
hörs entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder einst-
weilige Einstellung des Verfahrens zu erwirken, bevor das Gericht 
den Zuschlag erteilt. Geschieht dies nicht, tritt für das Recht der 
Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstandes.
Das Wertgutachten kann im Amtsgericht Sangerhausen (Zimmer 
Nr. 2.14) Montag bis Freitag von 9.00 - 12.00 Uhr und zusätzlich 
Dienstag von 13.00 - 16.30 Uhr eingesehen werden.
Bieter haben sich durch ein gültiges Personaldokument auszu-
weisen und müssen mit dem sofortigen Verlangen einer Sicher-
heitsleistung in Höhe von 1/10 des Verkehrswertes im Termin 
rechnen. Eine Sicherheitsleistung durch Barzahlung ist aus-
geschlossen. Die Sicherheitsleistung kann auch durch vorherige 
Überweisung auf das Konto der Gerichtskasse bewirkt werden, 
ein Nachweis, dass der Betrag der Gerichtskasse gutgeschrieben 
ist, muss im Termin vorliegen. Die Überweisung sollte rechtzeitig 
vor dem Termin zu folgender Kontoverbindung veranlasst werden:
Empfänger:
Landeshauptkasse Sachsen-Anhalt
zur IBAN: DE05 8100 0000 0081 0015 94 
BIC: MARKDEF1810
Dabei muss als Verwendungszweck angegeben werden:
95 4130 111 15-1316-8 K 11/15; andernfalls ist eine Zuordnung 
nicht möglich.
Nähere Angaben zu dem Objekt und weitere Zwangsversteige-
rungsobjekte im Internet unter www.zvg-portal.de

Christoph 
Rechtspfleger
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 20.11.2015
Amtsgericht Sangerhausen
- Zwangsversteigerungsgericht -
8 K 44/12

Termin zur Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am Dienstag, 23. Fe-
bruar 2016, 11.00 Uhr, im Amtsgericht Sangerhausen, Markt 3, 
Saal 1.25, versteigert werden:
Das im Grundbuch von Roßla Blatt 2087 eingetragene Grundstück
Lfd.  Gemarkung Flur Flur- Wirtschaftsart Größe
Nr.   stück und Lage m2

1 Roßla 6 9/72 Gebäude-  282
    und 
    Freifläche, 
    Güterbahnhof 2 
Der Versteigerungsvermerk wurde am 17.01.2013 in das Grund-
buch eingetragen.
Verkehrswert: 2.910,00 €
Objektbeschreibung:
Einfamilienhaus, Baujahr ca. 1920, weist erhebliche Schäden 
durch mangelhafte bzw. nicht durchgeführte Modernisierung 
bzw. Sanierung auf, eine Nutzung ist im derzeitigen Zustand 
ausgeschlossen.
Die erste Beschlagnahme wurde am 16.01.2013 bewirkt.
Ist ein Recht im Grundbuch nicht vermerkt oder wird ein Recht 
später als der Versteigerungsvermerk eingetragen, so muss der 
Berechtigte es spätestens im Versteigerungstermin vor der Auf-
forderung zur Abgabe von Geboten anmelden. Er muss es auch 
glaubhaft machen, wenn der Gläubiger oder der Antragsteller oder 
bei einer Insolvenzverwalterversteigerung der Insolvenzverwalter 
widerspricht. Das Recht wird sonst im geringsten Gebot nicht be-
rücksichtigt und bei der Verteilung des Versteigerungserlöses dem 
Anspruch des Gläubigers und den übrigen Rechten nachgesetzt.
Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine 
Berechnung des Anspruchs – getrennt nach Hauptforderung, 
Zinsen und Kosten – einzureichen und den beanspruchten Rang 
mitzuteilen. Der Berechtigte kann die Erklärungen auch zur Nie-
derschrift der Geschäftsstelle abgeben.
Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des vorbezeichneten Ver-
steigerungsobjekts oder des nach § 55 ZVG mithaftenden Zube-
hörs entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder einst-
weilige Einstellung des Verfahrens zu erwirken, bevor das Gericht 
den Zuschlag erteilt. Geschieht dies nicht, tritt für das Recht der 
Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstandes.
Das Wertgutachten kann im Amtsgericht Sangerhausen (Zimmer 
Nr. 1.23) Montag bis Freitag von 9.00 - 12.00 Uhr und zusätzlich 
Dienstag von 13.00 - 16.30 Uhr eingesehen werden.
Bieter haben sich durch ein gültiges Personaldokument auszuwei-
sen und müssen mit dem sofortigen Verlangen einer Sicherheits-
leistung in Höhe von 1/10 des Verkehrswertes im Termin rechnen. 
Eine Sicherheitsleistung durch Barzahlung ist ausgeschlossen.
Die Sicherheitsleistung kann auch durch vorherige Überweisung 
auf das Konto der Gerichtskasse bewirkt werden, ein Nachweis, 
dass der Betrag der Gerichtskasse gutgeschrieben ist, muss im 
Termin vorliegen. Die Überweisung sollte rechtzeitig vor dem 
Termin zu folgender Kontoverbindung veranlasst werden:
Empfänger:
Landeshauptkasse Sachsen-Anhalt
zur IBAN: DE05 8100 0000 0081 0015 94 
BIC: MARKDEF1810
Dabei muss als Verwendungszweck angegeben werden:
95 4130 111 15-1316-8 K 44/12; andernfalls ist eine Zuordnung 
nicht möglich.
Nähere Angaben zu dem Objekt und weitere Zwangsversteige-
rungsobjekte im Internet unterwww.zvg-portal.de

Christoph
Rechtspfleger

Der Geschichts- und Traditionsverein  
informiert
Das Dorfgemeinschaftshaus (Am Bahnhof) kann für private 
Feiern und Veranstaltungen von Vereinen gemietet werden.
Kontakt:  Tobias Zimara  0173 5615499
  Karin Rosemann  0152 06117992

Werte Bürgerinnen und 
Bürger von Rottleberode,
wir möchten das Ende des Jahres 
nutzen, Ihnen für das in uns gesetz-
te Vertrauen zu danken. Gleichzeitig 
hoffen wir auf eine weiterhin gute und 

erfolgreiche Zusammenarbeit. Ihnen und Ihren Famili-
en ein besinnliches Weihnachtsfest, einen guten Jah-
reswechsel und ein friedliches, erfolgreiches 2o16 bei 
bester Gesundheit.

Ihr Ortschaftsrat und Ihre Ortsbürgermeisterin Helga 
Rummel

Aktionstag in der Integrativen  
Kindertagesstätte „Thyra-Kids“

Erwartungsvoll wird Vorlese-
patin Renate Hoffmann emp-
fangen

Das Vorlese-Buch nach einem 
englischen Volksmärchen

Aktuelle Studien berichten, 
dass jedem dritten Kind zu-
hause nicht mehr vorgelesen 
wird. Dadurch geht die Lese-
kompetenz verloren und die 
Bildungschancen der Kinder 
verschlechtern sich.
Der Bundesweite Vorlesetag 
soll ein öffentliches Zeichen 
für die Bedeutung des Vorle-
sens setzen mit dem Ziel, Be-
geisterung für das Lesen und 
Vorlesen zu wecken.
Aus diesem Grund besuchte 
uns unsere Vorlesepatin Frau 
Renate Hoffmann. Die Kinder 
und Erzieherinnen nutzten den 

Vormittag am 20.11.2015, um 
Geschichten zu lauschen und 
um Gespräche zu führen. Frau 
Hoffmann las den Kindern aus 
dem Bilderbuch „Das Bären-
haus“ vom Kinderbuchverlag 
Berlin vor. Aktive Zuhörer wa-
ren die Jungen und Mädchen 
der Integrativen Kindertages-
stätte „Thyra-Kids“ im Alter 
von dreißig Monaten bis sechs 
Jahre.
Auf sehr spannende Weise 
nahm Frau Hoffmann die Klei-
nen mit auf Entdeckungstour 
und vermittelte den Kids die 
Freude am Vorlesen.

Fotoimpressionen:
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Aufmerksames Zuhören zeigt großes Interesse

Pauline bedankt sich persönlich bei der „Märchen-Oma“

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an unsere „Märchen-
Oma“ Renate.

Kinder & Team der ITE „Thyra-Kids“

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Seine Freude in der Freude 
des Anderen finden können,
das ist das Geheimnis des Glücks.
Georges Bernanos

Weihnachts- und Neujahrsgrüße aus der 
Integrativen Kindertagesstätte „Thyra-Kids“
Weihnachten und Neujahr - 
Festtage, die uns immer wie-
der mit erwartungsfroher Vor-
freude erfüllen. Indes auch 
eine Zeit, welche uns veran-
lasst, sich Gedanken zu ma-
chen, über das, was war und 
das, was sein wird.
Wir nehmen dies zum An-
lass und bedanken uns recht 
herzlich beim Träger der Ein-
richtung, bei allen Sponsoren, 
Vereinen, Helfern und Part-
nern für die Verbundenheit mit 
unserer Einrichtung und für die 
geleistete Hilfe im zu Ende ge-
henden Jahr.
Dafür gebührt Ihnen unser 
großer Dank gepaart mit der 
Hoffnung, dass wir auch im 

nächsten Jahr gedeihliche Be-
ziehungen pflegen können.
Für die nun angebrochene Zeit 
der Einkehr, der Besinnung und 
des Lichts wünschen Ihnen die 
Kinder und ErzieherInnen der 
Integrativen Kindertagesstätte 
„Thyra-Kids“ in Rottlebero-
de freudvolle und wärmende 
Stunden im Kreise Ihrer Fami-
lien und Angehörigen und für 
das neue Jahr alles erdenklich 
Gute, Gesundheit, Frohsinn 
und Glück sowie ein friedvolles 
Jahr 2016, welches sicherlich 
nicht weniger bewegt, arbeits-
reich und interessant sein wird.
Im Namen des Teams

Gudrun Dittmar

Im Namen des Ortschaftsrates 
wünsche ich Ihnen ein besinn-
liches Weihnachtsfest sowie ein 
glückliches und gesundes neues 
Jahr 2016.

Ihr Ortsbürgermeister
B.-H. Sanftleben

 20.11.2015
Amtsgericht Sangerhausen
-  Zwangsversteigerungsgericht -
8 K 3/15

Termin zur Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am Dienstag, 26. Ja-
nuar 2016, 11.00 Uhr, im Amtsgericht Sangerhausen, Markt 3, 
Saal 1.25, versteigert werden:
Das im Grundbuch von Rottleberode Blatt 1113 eingetragene 
Grundstück
Lfd.  Gemarkung  Flur  Flur- Wirtschaftsart Größe
Nr.   stück  und Lage m2

1 Rottleberode 2 299 Gebäude- und  739
    Freifläche, Am 
    Kreiselsberg
Der Versteigerungsvermerk wurde am 19.02.2015 in das Grund-
buch eingetragen.
Verkehrswert: 123.000,00 €
Objektbeschreibung:
Im Rohbau befindliches Eigenheim, das Gebäude ist freistehend, 
1-geschossig, voll unterkellert, zur Zeit nicht wohnlich nutzbar.
Die erste Beschlagnahme wurde am 18.02.2015 bewirkt.
Ist ein Recht im Grundbuch nicht vermerkt oder wird ein Recht 
später als der Versteigerungsvermerk eingetragen, so muss der 
Berechtigte es spätestens im Versteigerungstermin vor der Auf-
forderung zur Abgabe von Geboten anmelden. Er muss es auch 
glaubhaft machen, wenn der Gläubiger oder der Antragsteller 
oder bei einer Insolvenzverwalterversteigerung der Insolven-
zverwalter widerspricht. Das Recht wird sonst im geringsten 
Gebot nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des Verstei-
gerungserlöses dem Anspruch des Gläubigers und den übrigen 
Rechten nachgesetzt.
Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine 
Berechnung des Anspruchs – getrennt nach Hauptforderung, 
Zinsen und Kosten – einzureichen und den beanspruchten Rang 
mitzuteilen. Der Berechtigte kann die Erklärungen auch zur Nie-
derschrift der Geschäftsstelle abgeben.
Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des vorbezeichneten 
Versteigerungsobjekts oder des nach § 55 ZVG mithaftenden 
Zubehörs entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder 
einstweilige Einstellung des Verfahrens zu erwirken, bevor das 
Gericht den Zuschlag erteilt. Geschieht dies nicht, tritt für das 
Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten 
Gegenstandes.
Das Wertgutachten kann im Amtsgericht Sangerhausen (Zimmer 
Nr. 1.23) Montag bis Freitag von 9.00 - 12.00 Uhr und zusätzlich 
Dienstag von 13.00 - 16.30 Uhr eingesehen werden.
Bieter haben sich durch ein gültiges Personaldokument auszu-
weisen und müssen mit dem sofortigen Verlangen einer Sicher-
heitsleistung in Höhe von 1/10 des Verkehrswertes im Termin 
rechnen. Eine Sicherheitsleistung durch Barzahlung ist aus-
geschlossen.
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Die Sicherheitsleistung kann auch durch vorherige Überweisung 
auf das Konto der Gerichtskasse bewirkt werden, ein Nachweis, 
dass der Betrag der Gerichtskasse gutgeschrieben ist, muss im 
Termin vorliegen. Die Überweisung sollte rechtzeitig vor dem 
Termin zu folgender Kontoverbindung veranlasst werden:
Empfänger:
Landeshauptkasse Sachsen-Anhalt
zur IBAN: DE05 8100 0000 0081 0015 94 
BIC: MARKDEF1810
Dabei muss als Verwendungszweck angegeben werden:
95 4130 111 15-1316-8 K 3/15; andernfalls ist eine Zuordnung 
nicht möglich.
Nähere Angaben zu dem Objekt und weitere Zwangsversteige-
rungsobjekte im Internet unter www.zvg-portal.de

Christoph
Rechtspfleger

Eine neue Hunrod-Eiche

In Stolberg wurde jetzt eine neue Hunrod-Eiche 
gepflanzt. 
Zum Termin zog es viele Stolberger und Einwohner 
aus der Region auf das Hainfeld.

VON HEINZ NOACK

Auf dem Hainfeld bei Stolberg 
steht nun eine neue Hunrodei-
che. Rund 50 Stolberger und 
Gäste waren bei der Baum-
pflanzung dabei. Grundstücks-
eigentümer Clemens Ritter 
von Kempski, der Vorsitzende 
des Harzklub-Zweigvereins 
Stolberg-Breitenstein Siegfried 
Rudolphi und das Mitglied 
Bernd Ehrenberg sowie die 
Leiterin des Biosphärenreser-
vats Karstlandschaft Südharz, 
Christiane Funkel, griffen dabei 
zum Spaten, um den jungen 
Baum in die Erde zu bringen. 
Festlich umrahmt hatte die 
Veranstaltung eine Gruppe des 
gemischten Chores Stolberg.
Die Idee, eine neue Hunrodei-
che zu pflanzen, wurde von 
Wolfgang Ey im Sommer 2015 
auf einer Vorstandssitzung 
des Harzklub-Zweigvereins 
Stolberg-Breitenstein gebo-
ren. In Ritter von Kempski 
und dem Biores wurden sofort 
Partner gefunden.
„Die neue Hunrodeiche ist 20 
Jahre alt“, erklärte von Kemp-
ski. „Genauso lange wohnen 
wir jetzt in Stolberg. Unsere Fa-
milie ist sich sehr wohl bewusst, 
den Wald in der gleichen Qua-
lität weiterzugeben, wie wir ihn 
übernommen haben.“
Siegfried Rudolphi, der extra 
Wasser aus dem Stolberger 
Klingelbrunnen mitgebracht 

hatte, gab der Traubeneiche 
viele gute Wünsche mit auf den 
Weg. Im Vordergrund stand 
dabei der Wunsch nach friedli-
chen Zeiten. Das war ihrer Vor-
gängerin nicht immer vergönnt. 
Die alte Hunrodeiche steht in 
Sichtweite, rund 20 Meter ent-
fernt. Als 1 000-jährige Eiche 
hat sie in fast jedes Buch über 
Stolberg und in die Tourismus-
literatur der Region Eingang 
gefunden. Die Hunrodeiche 
ist schon ein sehenswerter al-
ter Baum. Um den mächtigen 
Stamm umfassen zu können, 
braucht es sechs Erwachsene.
Leider trägt sie schon länger 
keine grünen Triebe mehr. 
Über den Zeitpunkt des Ab-
sterbens gehen die Meinun-
gen stark auseinander.
Der ehemalige Biologielehrer 
an der Schule Stolberg, Man-
fred Schröter aus Berga, zum 
Beispiel kennt sie aus den 
70er Jahren noch im grünen 
Zustand. Sie war oft das Ziel 
von Ausflügen mit den Schul-
kindern. Dicht daneben stand 
auch die Pforte zum einstigen 
Pionierferienlager „Soja Kos-
modemjanskaja“.
Clemens Ritter von Kempski 
erinnert sich, dass sie, als er 
nach Stolberg kam, auch noch 
vereinzelte grüne Triebe hatte. 
Heute ist die Hunrodeiche nur 
noch ein Torso.

Die abgestorbenen Äste stel-
len bei Starkwind zunehmend 
eine Gefährdung für die Wan-
derer dar. Diese sollen dem-
nächst gekürzt werden. „Den 
Stamm wollen wir erhalten“, 
sagte von Kempski.
Außerdem soll der Bereich mit 
einem Schutzzaun umgeben 
werden. Die Stempelstelle für 
die Harzer-Wandernadel wird 
künftig neben der neuen Hun-
rodeiche stehen. Denn sie ist 
nach wie vor Ziel zahlreicher 
Touristen und Spaziergänger.
„Ich kenne den Baum seit 
meiner frühen Kindheit“, sag-
te der Stolberger Ludwig Wit-
te (79). „Schön, dass es jetzt 
eine neue Hunrodeiche gibt. 
Das erhält den Namen für die 
nächsten Generationen. Es 
war eine gute Idee vom Harz-
klub-Zweigverein, eine neue 
Eiche zu pflanzen.“

GESCHICHTE
Naturdenkmal
Mit 1000 Jahren gehört die 
Hunrodeiche zu den ältesten 
erhaltenen Bäumen der Region.
Sie stammt aus einer Zeit, als 
die Könige und Kaiser noch 
von Pfalz zu Pfalz zogen.
Erst 200 Jahre später (1210) 
tritt das Grafenhaus Stolberg 

in das Licht der Geschichte.
Möglicherweise kennzeichnet 
sie einen uralten und heute 
längst vergessen Versamm-
lungsplatz und blieb deshalb 
von den Äxten der Holzhauer 
verschont.
Im Jahre 1917 wurde sie in die 
Liste der „Naturdenkmäler der 
Pflanzenwelt“ aufgenommen. 
Einen Schutzstatus erhielt sie 
erst ab 1935 mit dem Eintrag 
in das Naturdenkmalbuch.
Vielleicht schlummern ja in der 
einen oder anderen Fotokiste 
noch alte Fotos von der Hun-
rodeiche mit Blattschmuck 
und in voller Pracht? HNO

Tilemann Plathner

Erster evangelischer Pfarrer an der St. Martini Kirche 
Stolberg in der Zeit der Reformation

Der Theologe und Reformator 
wurde am 24. November 1490 
in Stolberg (Harz) geboren und 
starb am 06. November 1551, 
ebenfalls in Stolberg.
Die Jahresmedaille 2016, die 
im Museum ALTE MÜNZE ab 
01.01.2016 ein Jahr lang in 
Feinsilber geprägt wird, ist 
ihm gewidmet.

Der Sohn des Stolberger Rats-
herrn Tile Plathner studierte in 
Leipzig und 1506 in Erfurt. 1519 
berief Graf Botho zu Stolberg 
den Magister als Pfarrer an die 
St. Martinikirche Stolberg.

Ab 1521 hielt er sich als Be-
gleiter der jungen Grafensöhne 
Wolfgang und Ludwig auch in 
Wittenberg auf. Als Graf Wolf-
gang dort ehrenhalber Rektor 
der Universität wurde, führte 
Plathner das Amt des Vizerek-
tors. Am 20. September 1521 
wurde er zum Lizentiaten und 
am 14. Oktober 1521 zum 
Doktor der Theologie promo-
viert. Mit Philipp Melanchthon 
befreundet, bemühte er sich, 
die Unruhen der Wittenberger 
Bewegung beizulegen.
Als Pfarrer bereitete Plathner 
in Stolberg die Reformation 
vor, unterstützt von seinen 
Freunden Spangenberg, Jo-
hann Schneidewin und ande-
ren, obwohl Graf Botho aus 
Rücksicht auf seine beiden 
sächsischen und brandenbur-
gischen Lehnsherren Zurück-
haltung übte. Die Reformation 
konnte daher in der Stolberger 
Grafschaft erst nach 1539 er-
folgen. Daran war Plathner 
maßgeblich beteiligt.
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Von seiner Augustinerlektüre 
stark beeinflusst, sprach er 
sich für die Brandenburgische 
Kirchenordnung 1540 aus.
Eine neue evangelische Kir-
chenordnung wurde 1549 
gemeinsam von einem Pfar-
rerkonvent der Grafschaften 

Stolberg und Schwarzburg un-
ter aktiver Beteiligung Plathners 
erarbeitet. Bis zu seinem Tod im 
Jahre 1551 nahm er die Funk-
tion des ersten evangelischen 
Superintendenten der stolber-
gischen Grafschaften Stolberg 
und Wernigerode wahr.

Wirtschaftspreis für den Schindelbruch  
vom Land Sachsen-Anhalt

Der Wirtschaftsminister Hart-
mut Möllring zeichnete das 
Naturresort Schindelbruch am 
19.11.2015 mit dem AURA-
PREIS aus. 
Der „Aura-Preis“ wird an in-
novative, erfolgreiche Unter-
nehmen in Sachsen-Anhalt 
für besondere unternehme-
rische Leistungen verliehen. 
Dieser ging erstmals an ein 
touristisches Unternehmen. 
„Das Naturresort Schindel-
bruch ist ein echtes Zugpferd 
der Tourismusregion Südharz 

und ein innovatives Beispiel 
der Hotellandschaft in unse-
rem Bundesland“, betonte 
der Minister Hartmut Möllring 
in seiner Laudatio. Auch der 
Bürgermeister der Gemeinde 
Südharz Ralf Rettig drückte 
seine Freude über die Aus-
zeichnung in einer kleinen An-
sprache aus. Alle Mitarbeiter 
des Schindelbruchs und viele 
Gäste der ganzen Region freu-
en sich über diese Anerken-
nung. Für Rückfragen, bin ich 
gern für Sie erreichbar.

Telefonnummern
Neue Sprechzeiten Ortsbürgermeister
Herr Harald Gebhardt
Sprechzeit:nach Vereinbarung
Tel.: 034653 7200 oder
Tel.: 0172 5662184

Trinkwasser-Havarie-Nummer:
0170 1101233

Kommunaler Eigenbetrieb Südharz
Hüttenhof 1
06536 Südharz
Telefon: 034653 724960
Fax: 034653 7249620

Führungen Heimkehle
Wir laden ein in die Höhle HEIMKEHLE, in der zur Weih-
nachtszeit Führungen um 11.00 Uhr, 12.30 Uhr, 13.45 Uhr 
und 15.00 Uhr stattfinden.

1. Kindersachen- und Spielzeugbasar in 
Uftrungen

Der erste Kindersachen- u. 
Spielzeugbasar in Uftrungen, 
welcher erstmalig vom der-
zeitigen Elternkuratorium und 
den Elternvertretern der Kita 
„Haselkinder“ - Uftrungen or-
ganisiert wurde, war ein voller 
Erfolg! Schon mit Bekannt-

werden des ersten Basares 
in Uftrungen ist ein reges In-
teresse aufgekommen. Es ha-
ben sich mehr als 70 Interes-
sierte gemeldet und sich eine 
Verkäufernummer, welche zur 
Abgabe von Artikeln notwen-
dig ist, gesichert.
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Am Freitag, dem 20. Novem-
ber wurden all die schönen, 
teilweise neuen Artikel, in un-
zähligen Kisten, Kartons und 
Säcken von den Verkäufern 
auf den Heerstall nach Uftrun-
gen gebracht. Mit viel Mühe 
und Herzblut wurde alles vom 
Basarteam und den vielen 
freiwilligen fleißigen Helfern 
bis in die Nacht hinein sortiert 
und aufgestellt. Aufgrund der 
großzügigen Räumlichkeiten 
fanden tausende Artikel genü-
gend Platz und warteten auf 
neue Besitzer.
Zahlreiche kaufinteressierte 
Besucher machten sich am 
Samstag, dem 21. November, 
in der Zeit von 10:00 Uhr bis 
16:00 Uhr, auf den Weg nach 
Uftrungen um das ein oder an-
dere Schnäppchen zu schla-
gen. Gekauft werden konnte al-
les rund ums Kind, angefangen 

von Winterbekleidung für Babys 
und Kinder bis hin zu Kinderwa-
gen, Spielzeug und Co.
10 % des gesamten Verkaufs-
erlöses sowie die gesammel-
ten Spenden vom Kaffee- und 
Kuchenbuffet kommen nun 
den Kinder der KITA „Hasel-
kinder“ in Uftrungen zugute.
Wir möchten uns auf diesem 
Wege nochmals bei allen Ver-
käufern, Käufern und insbe-
sondere bei allen freiwilligen 
Helfern bedanken, ohne die 
dies alle nicht möglich gewe-
sen wäre!
Der nächste Kindersachen 
u. Spielzeugbasar wird im 
Frühjahr 2016 stattfinden, ein 
genauer Termin wird noch be-
kannt gegeben.

Elternkuratorium/Elternver-
treter der KITA „Haselkinder“ 
Uftrungen

Sprechzeiten Ortschaftsbürgermeister
Herr Harald Gebhardt
Sprechzeit: nach Vereinbarung
Tel.: 034653 7200 oder
Tel.: 0172 5662184
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Trinkwasser-Havarie-Nummer:
0170 1101233
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kommunaler Eigenbetrieb Südharz
Hüttenhof 1
06536 Südharz
Telefon: 034653 724960
Fax: 034653 7249620

Sprechstunde
Die Sprechstunde der Ortsbürgermeisterin findet immer am 
1. Montag des Monats in der Zeit von 17:00 - 18:00 Uhr statt.

Allen Bürgern von Wickerode wünsche ich, auch im Na-
men des Ortschaftsrates, ein frohes und besinnliches 
Weihnachtsfest sowie viel Gesundheit, Glück und Zu-
friedenheit für das Jahr 2016.

Bedanken möchte ich mich recht herzlich bei all denen, 
die mir hilfreich zur Seite gestanden haben.

Nicole Rieche
Ortsbürgermeisterin

Sprechzeiten der Ortsbürgermeisterin
Ab Januar findet die Einwohnersprechstunde
nach telefonischer Vereinbarung statt.
Tel.: 034651 32248

N. Rieche

Ideen in Druck
Mit einer Anzeige in Ihren Heimat- und
Bürgerzeitungen erreichen Sie Ihre Region. w

w
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Hainrode

Besenbinderwerkstatt in der Alten Dorf-
schmiede
Riesenbesen am Schmiedeplatz
Besichtigung nach Absprache 
Tel. 034656 30846
Herr Walter Reineberg

Wanderweg „Rund um Hainrode“
Besichtigung einer alten Bergbaupinge

Sport- und Freizeitbereich Förstergarten
Tennisplatz, Bolzplatz, Spielplatz

Naturlehrpfad
Beginnend am Grillplatz

Begegnungsstätte im Pfarrhaus
Nicht nur für Kirchenmitglieder!
Verleih von Büchern, gemütlichen Kaffee-
trinken,
Kirchenführungen sowie Kinderkirchen-
führungen mit der „Kirchenmaus“
Geöffnet immer am Mittwoch, 16:00 - 
18:00 Uhr
Anfragen unter Tel. 034656 59410

Informations- und Wanderstützpunkt 
im Vereinshaus des Heimat- und Natur-
schutzvereins Hainrode e. V. Hainröder 
Hauptstraße 38
Auskünfte und Informationen zur Karst-
region sowie Besichtigung der Schmie-
dewerkstatt bitte mit Voranmeldung Tel. 
034656 20130

Roßla

S‘ohle Huss - das lebendige Museum
Wilhelmstr. 18, Tel. 034651 2294
Öffnungszeiten nach Absprache

Bibliothek
Hallesche Straße 68b
Postanschrift: Wilhelmstr. 4
06536 Südharz
Öffnungszeiten: 
Mittwoch 15:00 - 18:00 Uhr

Rottleberode

Streichelzoo
täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr

Bibliothek - Neue Straße 3 (Grundschule)
neue Öffnungszeiten seit 26.08.2015: 
mittwochs 14:00 - 17:00 Uhr 

Schwenda

Bibliothek
Alte Pfarrgasse 1
Öffnungszeiten: Montag, 16:00 - 17:00 
Uhr und nach Vereinbarung

Kirche
Führungen sind nach Anmeldung bei 
Herrn Taube, Alte Pfarrgasse 1, möglich.

Uftrungen

Schauhöhle Heimkehle
Höhle:
Öffnungszeiten
Freitag – Sonntag und Feiertage
11.00 Uhr - 16.00 Uhr, letzte Führung be-
ginnt 15.00 Uhr

Während jeder Führung findet eine Lich-
tershow statt.
Gruppenanmeldungen unter: www.hoeh-
le-heimkehle.de oder Telefon 034653 305

Gaststätte:
11.00 Uhr - 18.00 Uhr und nach vorheri-
ger Absprache
Telefon: 034653 727396

Stolberg (Harz)

Museum „Alte Münze“
Niedergasse 19
Tel. 034654 85960 und 454

Öffnungszeiten:
Winteröffnungszeiten ab November 2015
Di. – So. und 
Feiertage  10.00 – 16.00 Uhr geöffnet
Mo.  Ruhetag

Museum „Kleines Bürgerhaus“
Rittergasse 14
Tel. 034654 85955 und 454
Sa./So./Feiertage 
von  10.00 bis 12.00 Uhr 
und  14.00 bis 16.00 Uhr geöffnet

Freizeitbad Thyragrotte
Thyratal, Tel. 034654 92110
Öffnungszeiten:
täglich  10.00 – 21.00 Uhr

Öffnungszeiten Sauna
Montag – Donnerstag  14.00 – 21.00 Uhr
Freitag bis Sonntag, 
Feiertage   10.00 – 21.00 Uhr
Mittwoch Damensauna  ab 17.00 Uhr

Josephskreuz
Tel. 034654 85963 und 454
Größtes eisernes Doppelkreuz der Welt 
- erbaut 1896, 200 Stufen bis zur Aus-
sichtsplattform
Sa./So./Feiertage 11.00 – 16.00 Uhr

Bei starkem Regen, Sturm oder Nebel 
bleibt das Josephskreuz aus Sicherheits- 
gründen geschlossen.

Ausstellung einer mittelalterlichen Rüs-
tungs- und Waffenschmiede
Verein für mittelalterliche Kunst-, Hand-
werks- und Schmiedetechnik der freien 
Ritterschaft zu Stolberg
Rittergasse 11.
täglich ab 11.00 Uhr geöffnet.

Café Maschinen Museum
Chalet Waldfrieden, Tel. 034654 8090
Öffnungszeiten:
Samstag, Sonntag 
von  14.00 bis 17.00 Uhr

Harz-Informations-Zentrum
Tourist-Information
Markt 2
Tel. Tourist-Info 034654 454 und 19433, 
Fax: 034654 729
Internet: www.stadt-stolberg.de

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag  10.00 – 15.00 Uhr
Samstag, Sonntag,  10.00 – 12.00 Uhr
Feiertag   und 13.00 – 15.00 Uhr

Offene Stadtführungen, ganzjährig
Führungen:
Do., 11.00 Uhr Parkplatz Kaltes Tal Stadt-
führung (3,50€/Person)
Do., 14.00 Uhr Schloss Stolberg Schloss-
führung (4,00 €/Person)
Fr., 20.00 Uhr Schloss Stolberg Abend-
führung Schloss mit der
Kammerzofe Sophia (4,00 €/Person)
Sa. und an den Feiertagen
10.00 Uhr Tourist-Info/Markt Stadtfüh-
rung (3,50 €/Person)
Sa., 14.00 Uhr Schloss Stolberg Schloss-
führung (4,00 €/Person)
Sa., 20.00 Uhr Museum Alte Münze 
abends ins Museum mit dem Münzmeis-
tergesellen (4,00 €/Person)
So., 14.00 Uhr Tourist-Info/Markt Stadt-
führung (3,50 €/Person)

Führungen für Gruppen auf Anmeldung 
bei der Tourist-Information, Tel.: 034654 
454, info@tourismus-suedharz.de

Stolberger Schloß
Tel.: 034654 858880

Öffnungszeiten:
Freitag – Sonntag und 
Feiertage 11.00 – 16.00 Uhr

Bibliothek
Niedergasse 22
Öffnungszeiten: 
Dienstag  16.00 – 18.00 Uhr

Erlebnishof „Alte Posthalterei“ und 
Holzwurmmuseum
Niedergasse 50
Telefon: 034654 81090
Öffnungszeiten:
täglich von  11:00 bis 17:00 Uhr
Dienstag: Ruhetag
Organisation von Postkutschfahrten, Café 
mit hausgebackenem Kuchen, Brot aus 
dem großen Holzbackofen
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Termine und Informationen

7. Weihnachtsmarkt in Bennungen am 19./20. Dezember 2015
Samstag, den 19. Dezember 2015
15.00 Uhr  Der Wettelröder Männerchor singt in der Kirche
  Eintritt frei
16.15 Uhr  1. Bennunger Kinder-Spaßbiathlon
17.00Uhr  7. Bennunger Spaßbiathlon
  Hauptgewinn: Eintrittskarten zum Biathlon Weltcup in Oberhof
Sonntag, den 20. Dezember 2015
14.00 Uhr  Eröffnung des 7. Bennunger Weihnachtsmarktes durch den Ortsbürgermeister auf der Außenbühne
14.30 Uhr  Programm der KITA PFIFFIKUS
 anschließend stimmungsvolle Lieder, gesungen vom Kirchenchor
  Aufführung der Tanzgruppe „Spätlese“
15.30 Uhr  Der Weihnachtsmann kommt!
  Weihnachtsmannsprechstunde und Fotomöglichkeit
16.00 Uhr  Weihnachtliches von den Südharzmusikanten aus Rosperwenda
18.00 Uhr  Trompeten verkünden die Weihnacht vom Kirchturm
Am Sonntag bieten wir viele Bastelmöglichkeiten für alle Kinder im Birkenhof an, z. B.: Filzen und Gipsfiguren bemalen u. v. m. Die 
örtlichen Vereine halten weihnachtsmarkt-typische Speisen und Getränke bereit. Händler der Region bieten ihre Waren zum Kauf an.
Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Die Bennunger Vereine freuen sich auf ihren Besuch!

Adventskonzert in 
Schwenda
Die Kirchgemeinde Schwenda 
lädt herzlich ein zu einem vor-
weihnachtlichen Konzert in die 
St. Cyriaki & Nicolai-Kirche am 
4. Advent, dem 20. Dezember 
2015 um 15.30 Uhr.
Es wirken mit: der Singkreis 
Schwenda, die Auerbergsänger 
aus Schwenda, der Breitenba-
cher Frauenchor & kleine und 
große Instrumentalisten.

Foto:  Fotolia
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Weihnachts- und Silvesterangebote in Stolberg
Wir laden ein in die Höhle HEIMKEHLE, in der zur Weih-
nachtszeit
Führungen 11.00 Uhr, 12.30 Uhr, 13.45 Uhr und 15.00 Uhr 
stattfinden.
Mittwoch, 23. Dezember 2015
17.15 Uhr  Nachtwächterführung – im Fackelschein durch die 

abendlichen Gassen, Treffpunkt am Markt, mit Fa-
ckeln (Fackeln können in der Tourist-Information 
erworben werden)

Donnerstag, 24. Dezember 2015 - Heiligabend -
11.00 Uhr  Wir laden ein zur Schlossführung
18.00 Uhr  Christvesper in der St. Martini Kirche
19.00 Uhr  Weihnachtssingen auf dem Markt
Freitag, 25. Dezember 2015 - 1. Weihnachtsfeiertag -
10.00 Uhr  Stadtführung ab Tourist-Information/ Markt
14.00 Uhr  Wir laden ein zur Schlossführung.
Samstag, 26. Dezember 2015 - 2. Weihnachtsfeiertag -
10.00 Uhr  Stadtführung
11.00 -  Feinsilbermedaillen prägen am großen 
15.00 Uhr Balancier im Museum ALTE MÜNZE
14.00 Uhr  Schlossführung
19.30 Uhr  AndersweltTheater, IM KESSEL: BUNTES, Sach- 

und Lachgeschichten aus der DDR
Sonntag, 27. Dezember 2015
10.00 Uhr  Stadtführung ab Tourist-Information/ Markt
14.00 Uhr  Wir laden ein zur Schlossführung
17.30 Uhr  AndersweltTheater, OX & ESEL,
  Ein kultiges Stück zur Weihnachtszeit
20.00 Uhr  Abendliche Führung im Museum ALTE MÜNZE mit 

dem Münzmeistergesellen
Montag, 28. Dezember 2015
14.00 Uhr Wir laden ein zur Stadtführung.
16.30 Uhr  Fackelwanderung ab Markt/3,50 €/Person (ohne 

Fackel) ab 10 Pers., Voranmeldung bitte in der 
Tourist-Info

Dienstag, 29.Dezember 2015
14.00 Uhr  Wir laden ein zur Schlossführung
19.00 Uhr  Weihnachts-Tischtennis-Turnier in der Turnhalle
  Sportverein „Schwarz-Gelb“ Stolberg, Sektion 

Tischtennis
 - Gäste sind herzlich willkommen -
20.30 Uhr  Nachtwächterführung ab Markt mit Umtrunk
  (5,00 € p. P. mit Getränk)

Mittwoch, 30. Dezember 2015
10.00 Uhr  Eine informative & kurzweilige Wanderung rund 

um Stolberg, Treffpunkt: an der Tourist-Info, ca. 2 
Stunden, pro Pers. 5,00 € (ab 10 Pers., Voranmeldung 
in Tourist-Info)

14.00 Uhr  Stadtführung ab Tourist-Information/Markt
20.00 Uhr  Abendliche Führung im Schloss mit der Kammerzofe
Donnerstag, 31. Dezember 2015 - Silvester -
11.00 -  Abprägen der Jahresmedaille 2015 im Museum
16.00 Uhr ALTE MÜNZE
10.00 Uhr  Stadtführung ab Tourist-Information/ Markt
11.30 Uhr  Wir laden ein zur Schlossführung.
abends  - Silvesterveranstaltungen in den Stolberger Ho-

tels, Anderswelt Theater und B1
Freitag, 1. Januar 2016 - Neujahr - 
Eine Wanderung zum Josephskreuz, auch mal auf „eigene 
Faust“. Es erwarten Sie das „Bergstüb´l“ und der Schindelbruch“ 
mit heißen Getränken & deftigen Speisen
11.00 - 
16.00 Uhr Anprägen der Jahresmedaille 2016
11.00 Uhr  „Tilemann Plathner – Pfarrer an der St. Martini Kir-

che Stolberg in der Zeit der Reformation“
14.00 Uhr  Führung im Schloss
Samstag, 2. Januar 2016
10.00 Uhr  Stadtführung
14.00 Uhr Schlossführung
20.00 Uhr  Abendführung im Museum „Alte Münze“
Sonntag, 3. Januar 2016
10.00 Uhr  Stadtführung
14.00 Uhr  Wir laden ein zur Schlossführung.
Montag, 4. Januar 2016
14.00 Uhr  Stadtführung ab Tourist-Information/ Markt
Mittwoch, 6. Januar 2016
10.00 Uhr  Stadtführung ab Tourist-Information/ Markt
11.00 -  Feinsilbermedaillen prägen am großen
16.00 Uhr Balancier, ALTE MÜNZE
14.00 Uhr  Wir laden ein zur Schlossführung.
Änderungen vorbehalten!
Zum Relaxen, Entspannen und Wohlfühlen bietet unser Freizeit-
bad „Thyragrotte“ beste Voraussetzungen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Allen Gästen, Besuchern und Einwohnern ein schönes Weih-
nachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2016!

Die nächste 
Ausgabe 
erscheint am
Freitag, dem
22. Januar 2016

Annahmeschluss 
für redaktionelle 
Beiträge und 
Anzeigen ist

Montag, der
11. Januar 2016
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Informationen der Evangelischen Kirche Breitenstein  17:30 Uhr
Hainrode:  16:00 Uhr
Kleinleinungen:  15:00 Uhr
Drebsdorf:  15:00 Uhr
Uftrungen:  16:30 Uhr
Stolberg  18:00 Uhr
Gottesdienste an den Weihnachtsfeiertagen:
1. Feiertag (25.12.2015): 10:00 Uhr in Roßla/11:00 Uhr Stolberg
2. Feiertag (26.12.2015): 9:00 Uhr in Bennungen/9:30 Uhr Rott-
leberode/11:00 Uhr Uftrungen

Agentur für Arbeit Sangerhausen - Pressestelle
Baumschulenweg 1, 06526 Sangerhausen
Telefon: 03464 554 420
Sangerhausen.PresseMarketing©arbeitsagentur.de
www.arbeitsagentur.de

Kindergeld wird auch ohne Vorlage der 
Steuer-Identifikationsnummer weiter gezahlt

Familienkasse informiert erneut aufgrund zahlreicher 
Anfragen im Servicecenter

Konzert mit Katharina Herz 
am Samstag, 12.12., 17:00 Uhr 
in Roßla
Ein besonderes Konzert fin-
det in diesem Jahr in der 
Roßlaer Kirche statt: „Weih-
nachtszauber mit Katharina 
Herz“. Die aus verschiedenen 
Musiksendungen bekannte 
Thüringer Sängerin Katharina 
Herz lädt zu einer musikali-
schen Reise mit besinnlichen 
vorweihnachtlichen Klängen 
ein: Viele bekannte Melodien, 
aber auch selbst geschriebe-
ne Lieder, die das Herz auf die 
Weihnachtszeit einstimmen. 
Die Karten für dieses Konzert 
kosten 15,00 Euro und sind im 
Vorverkauf im Postshop in der 
Rosspassage, im Bestellshop 
Koch und im Pfarramt erhält-
lich. Herzlich willkommen!

Konzert mit Anja Ehrke am 
Sonntag, 13.12., 17:00 Uhr in 
der Kirche Dittichenrode
In der schön geschmückte 
Dittichenröder Kirche wird 
Anja Ehrke am 3. Advent ein 
Konzert mit alten und neu-
en Weihnachtsliedern sin-
gen. Die als Ärztin arbeitende 
Anja Ehrke ist vielen hier im 
Südharz als Sängerin mit ei-
ner wunderbaren Stimme gut 
bekannt. Sie wird klassische 
Weihnachtslieder und moder-
ne Weihnachtskompositionen 
vortragen. Der Eintritt ist kos-
tenlos.

Konzert der Kantorei Golde-
ne Aue am Mittwoch, 16.12., 
19:00 Uhr im Schloss Roßla
Am Mittwoch nach dem 3. Ad-
vent, den 16. Dezember, sind 
alle Roßlaer und Einwohner 
der umliegenden Orten um 
19:00 Uhr herzlich zu einem 
stimmungsvollen Weihnachts-
konzert in den geheizten gro-
ßen Schlosssaal eingeladen. 
Die Kantorei singt die „Weih-
nachtsgeschichte“ von Uwe 
Petersen, die bekannte und 
neue Adventslieder aufnimmt 
gemeinsam mit dem Block-
flötenquartett aus Sanger-
hausen. Zur Kantorei Goldene 
Aue gehören Sängerinnen und 
Sänger aus Roßla, Tilleda, 
Bennungen, Dittichenrode, 
Breitungen, Berga und Kelbra. 
Jeder ist herzlich willkommen 
– es wird kein Eintritt erhoben.

Gottesdienste am Heiligabend (24.12.2015):
Roßla  16:30 Uhr
Bennungen  16:30 Uhr
Rottleberode  16:00 Uhr
Breitungen  14:30 Uhr
Wickerode  15:00 Uhr
Dittichenrode  15:00 Uhr
Questenberg  15:30 Uhr
Dietersdorf  17:30 Uhr
Schwenda  14:30 Uhr
Hayn  16:00 Uhr

Die Besorgnis ist unbegrün-
det, dass die Kindergeldzah-
lung eingestellt wird, wenn bis 
zum 01.01.2016 keine Mittei-
lung der Steuer-Identifikati-
onsnummer vorliegt. So ist es 
aktuell nicht erforderlich diese 
mitzuteilen oder die Service-
Rufnummern der Familienkas-
se anzurufen.
Sollte die Steuer-Identifika-
tionsnummer noch nicht bei 
der Familienkasse vorliegen, 
werden Kindergeldberechtigte 
im Laufe des Jahres 2016 von 
ihrer zuständigen Familien-
kasse kontaktiert. Kindergeld 
wird auch ohne Vorliegen der 
Steuer-Identifikationsnummer 
fortgezahlt.
Eine Steuer-Identifikations-
nummer wird automatisch 

durch das Bundeszentralamt 
für Steuern jeder Person mit-
geteilt, die mit Hauptwoh-
nung oder alleiniger Woh-
nung in einem Melderegister 
in Deutschland erfasst ist. 
Die Nummer ist auch auf der 
elektronischen Lohnsteuerbe-
scheinigung des Arbeitgebers 
oder dem Einkommensteuer-
bescheid verzeichnet. Weitere 
Informationen zum Kindergeld 
sind im Internet abrufbar unter 
www.arbeitsagentur.de > Bür-
gerinnen und Bürger > Familie 
und Kinder > Kindergeld, Kin-
derzuschlag.

Bundesagentur für Arbeit
Agentur für Arbeit 
Sangerhausen
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1. Fachgeprüftes Bestattungshaus im Raum Quedlinburg

Christine Malek
geprüfte Bestatterin

Unterstraße 16  
06493 Harzgerode 06493 Straßberg 
Tel. (03 94 84) 4 28 79 Tel. (03 94 89) 278

E-Mail: info@bestattungen-malek.de • www.bestattungen-malek.de

Wählen Sie in Ruhe Ihr Traumkleid aus unserem umfangreichen 
Angebot hochwertiger neuer Brautkleider. Bekannte deutsche und 
internationale Markenhersteller. Große Auswahl an passendem 
Zubehör, Festmode und Anzügen.  
Wir kaufen große Mengen auf und geben die niedrigen 
Einkaufspreise an unsere Kunden weiter.

 Über 3000 neue 
Brautkleider

ab je
298 €

Mehr Infos erhalten Sie unter:

03591 / 318 99 09
Thomas-Müntzer-Str. 4c • 02625 Bautzen • 0163 / 814 59 65 
Inh. Rainer J. Capitain • www.Brautmode-Discount.de

Hilfe in schweren
Stunden

Wenn das Licht erlischt,
bleibt die Trauer.
Wenn die Trauer vergeht,
bleibt die Erinnerung.

Inh. Oliver Kaupp
Breitenbachstraße 18
72178 Waldachtal-

Lützenhardt
Nördlicher Schwarzwald

Tel. 0 74 43 / 96 62 - 0
Fax 0 74 43 / 96 62 60

Weitere Angebote finden Sie auf unserer Homepage
www.hotel-breitenbacher-hof.de oder

fordern Sie unseren ausführlichen Hausprospekt an.

Unsere Pluspunkte:
Unser gemütliches, familiengeführtes Hotel in absolut ruhiger 

Lage, zwischen 2 kleinen Seen in Waldnähe gelegen, bietet 

Ihnen täglich neben einem großen kalt-warmen Frühstücks-

büfett abwechslungsreiche Speisen-Menüwahl aus 3 Gerich-

ten sowie ein Salatbüfett mit frischen, knackigen Salaten aus 

der Region.

Wir freuen uns auf Sie!

Zeit zu verschenken
oder an sich selber denken ...

Weihnachts-Gutschein-Aktion
10 % Rabatt auf alle Gutscheine bis 20.12.15

Romantikwochenende 
Donnerstag oder Freitag bis Sonntag
2 oder 3 Tage mit HP
1x romantisches 6-Gang-Menü,
1x Kaffee und Kuchen,  
1x kl. Flasche Wein, 1x Obstteller,
1x Lichterwanderung,
1x Fl. Mineralwasser zur Begrüßung
kostenloses WLAN 

Bei 2 Nächten p.P.  ab 154,- 
€

Bei 3 Nächten p.P.  ab 186,- 
€

ZEIT SPAREN – private Kleinanzeigen

ONLINE : https://anzeigen.wittich.de

Allianz-Generalvertretung Torsten Beyer
Mönchstraße 8

04916 HerzbergTel. (0 35 35) 2 22 20

WeihnachtenWeihnachtenWeihnachtenWeihnachtenWeihnachtenWeihnachten
FroheFroheFroheFroheFroheFrohe

Allianz-Generalvertretung 

Torsten Beyer

Mönchstraße 8

04916 Herzberg

Tel. (0 35 35) 2 22 20
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GruSSkarten
eInLaDunGen
DankSaGunGen
PoStkarten

Alles aus einer Hand! LW-Flyerdruck.de

Autoservice Neumann Schulweg 19 I 06347 Heiligenthal I Tel. 03 47 83 / 2 95 46

199019901990199019901990199019901990199019901990
201520152015201520152015201520152015201520152015

25 
Jahre

HohnsteinSebnitz

Liebe Grüße aus 
Deiner Heimat ...

StolpenNeustadt

Vielen DANK

Eure Anna Schmidt

für all die lieben Wünsche,

Karten und schönen Geschenke

zu meiner Jugendweihe.

Verlag + Druck LINUS WITTICH KG 
An den Steinenden 10 · 04916 Herzberg (Elster)
Tel. (0 35 35) 4 89 - 0 · www.wittich.de · info@wittich-herzberg.de 

z. B. als Klappkarte 
für DIN lang 

Briefumschläge!
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bundesligabarometer.de
bundesligabarometer.de ist Deutschlands größtes 
repräsentatives Sport-Umfrageportal. Fussball-Fans 
bewerten den aktuellen Spieltag. 
 Machen auch Sie mit!

KW
 4

6 Bundesliga-Fanbox
 wird Ihnen präsentiert von
Das Meinungsbarometer und weitere Ergebnisse 
zu aktuellen Themen rund um Fußball und der Bundesliga.

Diese Seite ist ein Service von LINUS WITTICH     .

Wie es funktioniert:
Diese Seite wird wöchentlich von unserer Redaktion in Zusam-
menarbeit mit der SLC Management GmbH Nürnberg und 
www.bundesligabarometer.de mit aktuellen Ergebnissen 
und Meinungen erstellt. 

Alle machen mit und geben ihre Meinung zur Fußball Bundesliga 
und zum aktuellen Sportgeschehen ab, seien es Beamte, Ange-
stellte, Arbeiter, Selbständige Unternehmer, Rentner, Schüler und 
Studenten, egal ob Mann oder Frau und durch alle Altersschichten.

Einfach registrieren, mitmachen, dabei sein!

Allgemeine Fragen

Verpflichtung Huub Stevens

Ja Werte in %

Ich finde es gut, dass Stevens wie-
der einen Job in der Bundesliga 
hat.

80,4 %

Stevens ist der richtige für den 
Job 74,1 %

Stevens passt zu Hoffenheim 36,7 %

Stevens wird Hoffenheim wieder 
nach vorne bringen 61,5 %

1899 Hoffenheim hat Huub Stevens als 
neuen Trainer verpflichtet. Was ist deine 
Meinung?

Wichtige Eigenschaften Torhüter

Schnelle Reflexe auf der Linie 95,1 %

Strafraumbeherrschung 92,8 %

Aktiv mitspielen / Libero ersetzen 71,4 %

Erfahrung 51,9 %

Lautstark die Abwehr dirigieren 48,2 %

Aggressive Ausstrahlung 21,9 %

Welche Eigenschaften zeichnen einen sehr 
guten Torhüter aus? (Mehrfachantworten 
möglich)

„Top-Torhüter“ 1. Liga (Top 5)

FC Bayern München 91,4 %

Bor. Mönchengladbach 37,9 %

Bayer 04 Leverkusen 35,0 %

1. FC Köln 27,1 %

FC Schalke 04 25,7 %

Welche Vereine der 1. Liga haben für dich 
die derzeit besten Torhüter der Liga?  
(Mehrfachantworten möglich)

„Top-Torhüter“ 2. Liga (Top 5)

SC Freiburg 53,7 %

VfL Bochum 41,7 %

FC St. Pauli 17,7 %

RB Leipzig 13,2 %

Eintracht Braunschweig 12,4 %

Welche Vereine der 2. Liga haben für dich 
die derzeit besten Torhüter der Liga?  
(Mehrfachantworten möglich)

Erfüllte Eigenschaften Torhüter

Schnelle Reflexe auf der Linie 78,2 %

Strafraumbeherrschung 44,6 %

Aktiv mitspielen / Libero ersetzen 41,4 %

Erfahrung 54,4 %

Lautstark die Abwehr dirigieren 30,8 %

Aggressive Ausstrahlung 14,6 %

Keine der genannten Anforderungen 10,7 %

Welche der folgenden Anforderungen 
erfüllt der Torhüter deines Vereins? 
(Mehrfachantworten möglich)

Findest du, dass das Ansehen 
des deutschen Fußballs ge-
steigert wird, wenn deutsche 
Stars im Ausland spielen?

77,4 %
Ja

Nein
22,6 %

Findest du, dass das Anse-
hen und die Attraktivität der 
Bundesliga gesteigert wer-
den, wenn bei den Vereinen 
der Liga internationale Stars 
spielen?

88,5 %
Ja

Nein
11,5 %

90 mm breit x 55 mm hoch
175,00 EUR inkl. Farbe zzgl. MwSt.

Bei Fragen oder Interesse:
Wenden Sie sich vertrauensvoll an 

Ihre/-n zuständigen Medienberater/-in.

Hier können Sie sich präsentieren!

Verlag + Druck LINUS WITTICH KG | An den Steinenden 10 | 
04916 Herzberg (Elster) | Tel. (0 35 35) 4 89 - 0 | info@wittich-herzberg.de
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Wir wünschen ein frohes Fest und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Freude und Besinnlichkeit für die Festtage,
Gesundheit, Glück und Erfolg fürs neue Jahr
wünschen wir von Herzen allen unseren 
Kunden, Freunden und Bekannten.

Dirk Vater
SHE-Meister

06536 Südharz OT Rottleberode  •  Hauptstraße 38
Telefon (03 46 53) 8 04 - 0  •  Telefax (03 46 53) 8 04 11

E-Mail: info@dvater.de

Elektro • Heizung • Sanitär
Solar- und Alternativtechniken

WA 101/09
70 x 90 mm

Frohe Festtage und ein glückliches
neues Jahr wünscht Ihnen Ihr

Malerbetrieb Detlef Reich

Am Markt 9
06536 Südharz/OT Stolberg

Tel. 034654/752 · Fax 034654/85716
Funk 0172/7935150

Detlef Reich
Geschäftsführer

Unser Angebot:
• Fassadensanierung
• Maler- und Tapezierarbeiten
• Innen- und Außenwärmedämmung
• Fußbodenverlegearbeiten

Ein frohes Fest
und guten Rutsch

wünschen wir allen unseren
Kunden, Freunden und Bekannten.

Blumen mit Pfiff
 Inh. Bettina Kaiser

Hallesche Straße
Ross-Passage/OT Roßla

06536 Südharz
  Tel.  03 46 51 / 3 34 43
  Fax 03 46 51 / 3 23 56

Halle-Kasseler-Str. 233a
06536 Südharz/OT Bennungen
Tel.: 03 46 51 / 9 22 06

Strohügel 7
06295 Lutherstadt Eisleben

Tel.: 0 34 75 / 6 12 61 90

www.suzuki-gremmer.de  ∙  info@auto-gremmer.de

Fröhliche Weihnachten
Wir wünschen Ihnen eine entspannte und glückliche 
Weihnachtszeit mit Ihrer Familie und Ihren Freunden, 
einen guten Start ins neue Jahr und 
viel Freude mit Ihrem Suzuki!

Verführerisch lecker zu Weihnachten 
Neben Stollen und Lebkuchen sind auch Aachener Printen  
unauflöslich mit Weihnachten verknüpft. Das Aachener  
Traditionsunternehmen Lambertz bietet anlässlich seines 325-jäh-
rigen Bestehens nun unter anderem seine besten Weihnachts-
sorten in einer kunstvoll gestalteten Truhe an. Die zusammen-
gestellte Mischung ist eine leckere und hübsche Geschenkidee. 
Die „Truhe Wintertraum“ enthält über ein Kilo der köstlichsten 
Sorten: Feinste Mandelprinten, delikate Honig- und Nuss-Honig-
Printen, saftige Lebkuchen-Fruchtstäbchen und leckere Dessert-
Dominos präsentieren sich in einer mit herrlichen Winterland-
schaften bemalten Metalltruhe. Sie verschafft damit nicht nur 
köstlichen Genuss während der Weihnachtsfeiertage, sondern  
findet garantiert auch danach noch als stilvolle Gebäckdose Ver-
wendung.  (djd/pt)

Foto: djd/ Lambertz

- Anzeige -
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Wir wünschen ein frohes Fest und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Herzlichen Dank sagen wir allen unseren Mitgliedern für
das uns entgegengebrachte Vertrauen und wünschen ein

frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr

Gerd Hoffmann
Leiter der Beratungsstelle
Beratungsstelle Schwenda

06536 Südharz
Alte Hauptstraße 31 a

Telefon (03 46 58) 2 18 90
Telefax (03 46 58) 2 19 58

eMail: g.m.hoffmann@t-online.de

LBU e.V.  LohnsteUerhiLfeVerein

®Lohnsteuerberatungs  Union

Zum 31.12.2015 schließt die Beratungsstelle. 

Wir wünschen allen Kunden, Freunden
und Bekannten

fröhliche Weihnachten
und alles erdenklich Gute

für das neue Jahr!
Heizungsservice Steffen Tuch
Der Fachmann für Heizung und Warmwasser

Hauptstraße 16 · 06536 Südharz / OT Rottleberode
Tel.: 03 46 53/9 22 52 · Fax: 03 46 53/9 22 72

24h unter: 01 72/3 53 71 15

Gefährlicher Advent
Weihnachten ist das Fest der Lichter, spätestens ab dem ersten Ad-
vent sorgen Kerzen im Haus für eine heimelige Stimmung. Doch 
Vorsicht: Jahr für Jahr häufen sich in den letzten Wochen des Jahres 
auch die Wohnungsbrände. Weit über 10.000 Mal wird in diesen 
Wochen bundesweit die Feuerwehr alarmiert, das besagt die Sta-
tistik des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft 
(GDV). Wer den Gefahren vorbeugen will, sollte einige Sicher-
heitshinweise im Umgang mit Adventsgesteck und Weihnachts-
baum beachten. Viele unterschätzen die Gefahr, die von Kerzen 
ausgeht, so GDV-Sprecherin Kathrin Jarosch: „Ein trockener Weih-
nachtsbaum in Verbindung mit Strohsternen kann wie ein Brand-
beschleuniger wirken.“ Ihr Tipp: Kinder sollte man stets im Auge 
behalten, also nie alleine mit offenen Kerzen oder offenem Feuer 
lassen. Den Weihnachtsbaum sollte man erst kurz vor dem Fest 
kaufen, damit er nicht vorzeitig austrocknet. Hilfreich ist es zudem, 
für den Fall der Fälle einen Eimer mit Löschwasser griffbereit zu 
haben. Unter www.gdv.de gibt es mehr Tipps. Zusätzlichen Schutz 
bieten Rauchwarnmelder, die bei giftigen Rauchgasen Alarm schla-
gen. So wird verhindert, dass Bewohner buchstäblich im Schlaf 
vom Feuer überrascht werden. Kommt es dennoch zu einem Feuer, 
ersetzt die Hausrat- und Wohngebäudeversicherung die Schäden - 
inklusive der eventuell verbrannten Weihnachtsgeschenke. (djd/pt)

Foto: djd/Gesamtverband der 
Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.

- Anzeige -
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Wir wünschen ein frohes Fest und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Allen Lesern,    
Anzeigenkunden, Städten/
Kommunen/Gemeinden, 

Geschäftspartnern, 
Zustell- und Verteilfirmen 

für das bisherige Miteinander 
ein herzliches Dankeschön 

   sowie ein frohes Weihnachtsfest mit Ihrer 
Familie und Ihren Freunden

wünscht Rita Smykalla
und das Team der

Verlag + Druck LINUS WITTICH KG
An den Steinenden 10 · 04916 Herzberg (Elster) · www.wittich.de

   Merry
 Christmas

Wir wünschen allen Landeigentümern der Gemarkung Breitungen 
sowie allen Vereinen von Breitungen und ihren Familien

 ein frohes Weihnachtsfest, erholsame Feiertage und 
ein gesundes und friedliches Jahr 2016 verbunden 

mit einem herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit.
Die Jagdgenossenschaft und die Jagdpächter von Breitungen

Frohe eihnachten
und alles Gute  

für das neue Jahr!

Mit dem Dank an 
unsere Kunden für das in diesem 

Jahr entgegengebrachte Vertrauen 
verbinden wir den Wunsch für 

frohe Weihnachten und 
ein gesundes neues Jahr.

H. Schwach
Geschäftsführer

Friedhofsgasse 1
06536 Südharz/OT Breitungen

Tel.     034 651/55 950                   Mobil 01 73/95 48 345
Fax     034 651/55 952        Kundendienst 01 73/95 96 283

Internet: www.hsh-service-suedharz.de
E-Mail: hagen.schwach@t-online.de

Geschenke für echte Männer
txn-p. Auch große Jungs wünschen sich oft noch Abenteuer, Ner-
venkitzel und Action. Das ist gar nicht so schwer zu erfüllen, wie es 
klingt. Erlebnisgeschenke vereinen diese Wünsche vollkommen.
Eine Quad-Wintertour beispielsweise lässt Männerherzen höher 
schlagen. Spezielle Angebote hierzu finden sich unter www.jochen-
schweizer.de im Internet. Mit heißen Reifen auf eisigen Pisten durch 
eine beeindruckende Winterkulisse zu fahren, lässt sich nicht be-
schreiben - das sollte jeder selbst erlebt haben. Das robuste Trend-
fahrzeug ist leicht zu bedienen und beeindruckt mit einem rasanten, 
einzigartigen Fahrgefühl. Spaß, Herausforderung und ultimatives 
Wintererlebnis verschmelzen bei diesem ausgefallenen Männerge-
schenk zu außergewöhnlicher Action.
Mit einer ausführlichen Einweisung und Begleitung eines erfahrenen 
Quad-Guides starten die Touren an verschiedenen Veranstaltungsor-
ten in Deutschland und Österreich. Sogar der beste Kumpel des Fah-
rers findet noch seinen Platz. Mit einem Beifahrergutschein darf er die 
spannende Fahrt miterleben.

- Anzeige -

txn-p. Ein Präsent, das für immer in Erinnerung bleibt: Die Qua-
dfahrt auf ausgesuchten Winterpisten ist ein echtes Männerge-
schenk. txn-Foto: jochen-schweizer.de/Jürgen Herr
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Wir wünschen ein frohes Fest und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Herzlichen Dank an unsere Kunden und Geschäfts-
partner für die angenehme und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit. Wir wünschen Ihnen ein 
glückliches und erfolgreiches Jahr 2016.

Nordhäuserstr. 4 
06536 Berga
Tel.: 034651 45490

Unterstr. 10
06493 Harzgerode
Tel.: 039484 40441

Geschäftsstelle Simone Rettig

Unser Land.
Unsere Versicherung.
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EIN FROHES FEST 
UND EINEN GUTEN START INS NEUE JAHR.

Herzlichen Dank an unsere Kunden und Geschäfts-
partner für die angenehme und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit. Wir wünschen Ihnen ein 
glückliches und erfolgreiches Jahr 2016.

Nordhäuserstr. 4 
06536 Berga
Tel.: 034651 45490

Unterstr. 10
06493 Harzgerode
Tel.: 039484 40441

Geschäftsstelle Simone Rettig
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EIN FROHES FEST 
UND EINEN GUTEN START INS NEUE JAHR.

Herzlichen Dank an unsere Kunden und Geschäfts-
partner für die angenehme und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit. Wir wünschen Ihnen ein 
glückliches und erfolgreiches Jahr 2016.

Nordhäuserstr. 4 
06536 Berga
Tel.: 034651 45490

Unterstr. 10
06493 Harzgerode
Tel.: 039484 40441

Geschäftsstelle Simone Rettig

Unser Land.
Unsere Versicherung.
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EIN FROHES FEST 
UND EINEN GUTEN START INS NEUE JAHR.

Zum Weihnachtsfest - besinnliche Stunden.
Zum Jahresende - Danke für 

Ihr Vertrauen und Ihre Treue.
Zum neuen Jahr - Gesundheit, Glück, 

Erfolg und weitere gute Zusammenarbeit

GmbH

ER & BE Com GmbH
Steffen Hund
Nordhäuser Straße 31c
06536 Berga
Telefon: 034651 / 45511

http://www.ihr-telefonpartner.de

Rufen Sie mich an unter 03 46 56 / 5 95 13 oder 0162 / 7 79 90 99
Zimmerei Weiße • Drebsdorfer Dorfstraße 11 

06536 Südharz /OT Drebsdorf
www.zimmerei-weisse.de

HANDWERK aus dem SÜDHARZ

Ein frohes Fest und ein schönes
neues Jahr wünscht allen Freunden, Bekannten und

Geschäftspartnern

Zimmerei Mike Weiße
Holzrahmenbau / Fachwerk

Dachkonstruktion & Eindeckung
Sanierung & Reparatur von Altbestand

- Anzeige -Die genussvollste Zeit 
des Jahres bricht nun an
Wenn die Wälder rot und golden leuchten und die Luft frisch und 
würzig riecht, dann bricht die genussvollste Zeit des Jahres an: die 
Wild- und Gänsesaison. 

In spezialisierten Metzgereien liegen nun neben einem umfangrei-
chem Sortiment von frischem Wildfleisch aus heimischen Revieren 
– natürlich küchenfertig für Sie vorbereitet – frische Wildpasteten, 
Terrinen, Schinken und Würste aus. Vom rustikalen Restaurant bis 
zum Feinschmeckerlokal bereiten Profiköche nun auch Spezialitä-
ten rund ums Wild und der traditionellen Martinsgans zu. So liest 
man nun von Herbst bis in den Winter hinein auf den Speisekarten 
Köstlichkeiten wie Fasanenbruststreifen in Kastaniencreme, Ha-
senrücken mit Rotkohl oder Filet vom Hirschkalb an Kürbispüree 
– um nur einige Beispiele zu nennen.

Lassen Sie sich überraschen und genießen Sie nach einem Aus-
flug in die schöne Landschaft, ein leckeres, gemütliches Essen mit 
Freunden oder der Familie.

Herzlichen Dank sagen wir
allen unseren Kunden für
das uns entgegengebrachte
Vertrauen und
wünschen ein frohes
Weihnachtsfest
und ein gesundes
neues Jahr.

Maurerbetrieb
Harald Heuer

06536 Südharz /OT Hayn · Kietel Nr.15
Tel. 03 46 58 / 2 20 30 
Fax 03 46 58 / 2 20 31
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Wir wünschen ein frohes Fest und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr!

wünschen wir allen unseren Kunden,
Freunden und Bekannten.

Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr

Volker Wilding Geschäftsführer

06536 Berga/Kyffh. · Hospitalstraße 19
Telefon (03 46 51) 888-0 · Telefax: (034651) 888 87
Mobil: (0171) 87 95 884
kontakt@kyff-trans.de · www.kyff-trans.de Ihr Partner für transPort und LogIstIk

Inh. Annett George
Hallesche Str. 69

06536 Südharz/OT Roßla
Tel.: 034651/499919
Mobil: 0177/6127564

Für das uns entgegengebrachte Vertrauen im letzten Jahr 
bedanken wir uns herzlich. Ein gesegnetes Weihnachtsfest 

und für das neue Jahr nur das Allerbeste wünscht herzlichst

Gesegnete Weihnachten und
ein erfolgreiches neuesJahr 2016

wünscht allen Mandanten,
Freunden und Bekannten

das Team von

Karsten Stade Steuerberater

Kirchstraße 3 | 06542 Allstedt
Telefon: 03 46 52/67 66 | Fax: 03 46 52/6 76 75
E-Mail: buero@steuerberater-stade.com
Bürozeiten: Mo - Do 8.00 - 12.00 & 13.00 - 16.00 Uhr
Fr 8.00 - 13.00 Uhr | weitere Termine nach Vereinbarung

O Tannenbaum
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
wie treu sind deine Blätter!
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit,
nein, auch im Winter, wenn es schneit.
O Tannenbaum,o Tannenbaum,
wie treu sind deine Blätter!
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
du kannst mir sehr gefallen.
Wie oft hat nicht zur Weihnachstzeit
ein Baum von Dir mich hoch erfreut!
O Tannenbaum,o Tannenbaum,
du kannst mir sehr gefallen!
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
dein Kleid will mich was lehren:
Die Hoffnung und Beständigkeit
gibt Kraft und Trost zu jeder Zeit.
O Tannenbaum,o Tannenbaum,
dein Kleid will mich was lehren.

Text: E. Anschütz/
J.A. Zarnack Weise: Westfalen um 1800

All unseren Kunden, Freunden
und Bekannten

herzliche Weihnachts-
und Neujahrsgrüße

Dachdecker- & Zimmerermeister
Thomas Grüber

Stolberger Straße 18, 06536 Südharz/OT Rottleberode
Tel. (034653) 83520, Funk 0171/4514901, 

www.grueber-dachdecker.de
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Wir wünschen ein frohes Fest und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Herzlichen Dank sagen wir
allen unseren Kunden für das uns
entgegengebrachte Vertrauen und

wünschen ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes neues Jahr.

Ihre 
Beratungsstellenleiter

Jürgen Richter
Hella Krieg
Irene Bauer

Lohnsteuerhilfeverein 
Goldene Aue e.V.

Praxis für Physiotherapie
Sascha Fischer

Hallesche Str. 69 (Rosspassage), 06536 Roßla
Tel. 034651/499479, Fax 034651/459981

Neuendorf 45, 06536 Südharz/OT Bennungen
Tel. 034651/454140

Wir wünschen unseren Patienten zum Weihnachtsfest 
besinnliche Stunden, danken zum Jahresende 

für das entgegengebrachte Vertrauen und wünschen 
zum Neuen Jahr Gesundheit und Glück.

- Sascha Fischer und Team - 

Allen 
Kunden ein 

frohes 
Weihnachts-
fest und ein 
gesundes 

neues Jahr.

Hoföffnungszeiten
Mo. - Fr. 9.30 - 17.00 Uhr · Sa. 9.30 - 13.00 Uhr

oder nach Vereinbarung

Heiligabend & Silvester wie Samstag

frisch gebackene Forelle
gern auf Vorbestellung für Ihr Festessen

Alle Angebote solange der Vorrat reicht

Tel. 034651-2706
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Willst du‘s frischer - komm zum Fischer!

Südharzer Forellenzucht
Wickerode

Auf der Hütte 6 • 06536 Südharz

Floating: Entspannung verschenken
txn-p. In der schnelllebigen Zeit von heute sind Momente der Ent-
spannung wichtig, um den stressigen Alltag wenigstens für einen Au-
genblick lang zu vergessen und wieder zu sich selbst zu finden. Für 
viele ist es jedoch eine echte Herausforderung, im Trubel des Lebens 
kurz innezuhalten.
Glücklicherweise gibt es Techniken und Geräte, die es auch Unge-
übten erlauben, sich von einem Moment auf den nächsten tief zu 
entspannen. Beim sogenannten Floating beispielsweise ist dies ohne 
Vorkenntnisse und Übungen möglich.
Spezielle Angebote hierfür gibt es in ganz Deutschland. Wer sich 
informieren möchte oder ein sehr persönliches und angenehmes 
Geschenk sucht, wird beispielsweise im Internet unter www.jochen-
schweizer.de fündig. Hier gibt es nicht nur eine Übersicht der Floa-
ting-Möglichkeiten in Deutschland, es lassen sich auch entsprechen-
de Gutscheine bestellen. Die Beschenkten haben dann drei Jahre Zeit, 
den Gutschein an einem beliebigen Datum einzulösen.
Das Prinzip ist einfach, aber genial: In einem Floating-Tank oder -Be-
cken befindet sich sehr salzhaltiges Wasser mit Körpertemperatur. Da-
durch ist es möglich, sich einfach auf das Wasser zu legen und dort zu 
treiben, ohne unterzugehen. Dazu sanfte und entspannende Musik, 
dezente Beleuchtung und ein Gefühl der Schwerelosigkeit entsteht. 
Zusammen mit dem Körpergewicht fällt der Alltag ab, es entsteht tiefe 
Entspannung, die Muskeln lockern sich, der Geist lässt sich ebenso 
treiben wie der Körper. Ein Floating-Termin als Geschenk ist ein un-
vergessliches Erlebnis, das lange nachwirkt.

- Anzeige -

Foto: jochen-schweizer.de/M.Huettermann
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Wir wünschen ein frohes Fest und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr!

FRÖHLICHE  WEIHNACHTEN
wünscht Ihre WBG Südharz

Wir wünschen unseren Mitgliedern und ihren Familien 
eine ruhige und besinnliche Weihnachtszeit, für das 
Jahr 2016 viel Glück, Gesundheit und persönliche 
Erfolge.

Vielen Dank an alle, die uns bei unserer täglichen 
Arbeit unterstützen.

Der Aufsichtsrat, der Vorstand und alle Mitarbeiter

und einen guten Rutsch ins Jahr 2016 
wünscht allen Kunden und  Freunden

Weihnachten

Markt und Straßen
stehn verlassen,
still erleuchtet jedes Haus,
sinnend geh ich
durch die Gassen,
alles sieht so festlich aus.

An den Fenstern haben Frauen
buntes Spielzeug
fromm geschmückt,
tausend Kindlein
stehn und schauen,
sind so wundervoll beglückt.

Und ich wandre aus
den Mauern
bis hinaus ins freie Feld,
hehres Glänzen,
heil‘ges Schauern,
wie so weit und still die Welt!

Sterne hoch die
Kreise schlingen,
aus des Schnees Einsamkeit
steigt‘s wie wunderbares
Singen -
o du gnadenreiche Zeit!

von Joseph von Eichendorff

Mohnschmarren
Zutaten für 2 Portionen:
130 g Quark, 1 Vanilleschote, 2 Eier, 60 g saure Sahne,
20 g Dinkelgrieß, 1 Pck. Vanillezucker, 1 unbehandelte
Zitrone, 1 Prise Salz, 10 g Stärkemehl, 30 g Zucker,
40 g gemahlener Mohn, 2 EL Butter, 2 EL Honig

Zubereitung:
Quark etwas abtropfen lassen. Vanilleschote der Länge
nach aufschneiden und das Mark herauskratzen. Eier in
Dotter und Eiklar trennen. Quark, saure Sahne, Dinkel-
grieß, Dotter, Vanillemark, abgeriebene Zitronenschale
und Salz glatt rühren. Diesen Teig 2-3 Stunden rasten
lassen. Eiklar mit Kristallzucker aufschlagen und Stärke
unterrühren. Zuerst Mohn, dann den Schnee unter die
Quarkmasse heben. Den Backofen auf 170 Grad vorheizen,
in einer Pfanne oder Auflaufform Butter und Honig vorsich-
tig erwärmen und den Teig eingießen. Pfanne sofort in den
Ofen schieben (mittlere Schiene) und ca. 20 Min. backen.
Schmarren mit 2 Gabeln zerreißen und mit Staubzucker
bestreut anrichten. Dazu passen sehr gut Zwetschgen in
Rotwein oder jede Art von Kompott.
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Wir wünschen ein frohes Fest und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Allen Bewohnern, Angehörigen und Betreuern sowie 
Freunden und Geschäftspartnern unseres Hauses 
wünschen wir ein gesegnetes Weihnachtsfest und 

alles Gute für das neue Jahr.

Evangelisches Alters- und Pflegeheim
Marienstift Roßla

Hallesche Straße 52 · 06536 Südharz OT Roßla
Telefon: (03 46 51) 3 90 90 · www.marienstift-rossla.de

Frohe Weihnachten
und alles Gute für das neue 
Jahr all unseren Kunden,

Geschäftspartnern, Freunden 
und Bekannten.

Meisterbetrieb
Maurermeister Bodo Ermisch

Am Güterbahnhof 2 · 06536 Südharz /OT Roßla
Funk: 0160 - 2 81 60 88

Dipl .- Ing. Barbara Lüddemann
Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt · Thüringen · Sachsen

Untermühle 1 · 06536 Südharz
Tel. 03 46 53/81 90 35

Bauplanungsbüro

Herzlichen Dank sagen wir allen unseren Kunden für das
uns entgegengebrachte Vertrauen und wünschen ein

frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr 2016
Wenn die Weihnachtsbäckerei  
zum Berufswunsch wird
txn-p. In der Advents- und Weihnachtszeit duftet es überall nach Zimt, 
Anis oder Vanille. Große und kleine Naschkatzen treffen sich dann in 
der heimischen Küche, um ein Lebkuchenhaus zu bauen oder Kekse 
zu backen.
Dabei geht es nicht nur darum, mit der Familie gemeinsam süße Le-
ckereien zuzubereiten, vor allem Kinder lernen hier auch, welche Zu-
taten benötigt werden, um Lebkuchen und Kekse herzustellen. Und 
immer wieder wird daraus eine Leidenschaft, die den späteren Berufs-
weg beeinflusst. Das muss nicht immer die Ausbildung zum Bäcker 
sein. Wer sich beispielsweise für die Gebäckherstellung interessiert, 
kann sich zur Fachkraft für Süßwarentechnik in der Fachrichtung Dau-
erbackwaren ausbilden lassen. Denn genau diese Spezialisten sind 
es, die Kekse, Spekulatius, Lebkuchen, Makronen und Nussecken 
produzieren. Daneben stellen die Fachkräfte Salzstangen, Zwieback 
oder Backoblaten für das ganze Jahr her. „Der Aufgabenbereich ist 
vielfältig, denn die Fachkräfte beschäftigen sich nicht nur mit der Her-
stellung und Verarbeitung von Teigen und Mischungen, sie müssen 
auch Maschinen bedienen, Fertigprodukte verpacken und Waren 
lagern“, erklärt Petra Timm, Unternehmenssprecherin beim Personal-
dienstleister Randstad Deutschland.

- Anzeige -

Foto: randstad/fotolia


